
Amtsblatt der Gemeinde

Langenwetzendorf

Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen

Gemeinde
Langenwetzendorf

mit den Ortsteilen Daßlitz, Erbengrün, Göttendorf, Hain, Hainsberg, Hirschbach, Lunzig,

Naitschau, Neuärgerniß, Neugernsdorf, Nitschareuth, Wellsdorf, Wildetaube und Zoghaus

sowie für die erfüllte Stadt Hohenleuben und die erfüllte Gemeinde Kühdorf

Nummer 10Montag, den 13. September 2021Jahrgang 2021

Behaglich sitz´ ich hier in diesem Garten

genieß´ den leichten, warmen Sommerwind.

Freu´ mich an Blumen, die in vielen Arten

und bunten Farben hier versammelt sind.

Belausche Vögel - suche zu entdecken

zu welchem Tier wohl jener Ruf gehört.

Die zwei dort scheinen sich verliebt zu necken -

ein andrer schimpft - was ihn wohl so empört?

Sommerwind
.

.

Begeistert meine Blicke weiter schweifen -

ich träume einfach nur so vor mich hin.

Versuche nichts Bestimmtes zu begreifen

und frag´ auch nicht nach meines Lebens Sinn.

Will diesmal nur die Möglichkeit ergreifen -

um mich zu freuen - daran,

dass ich bin

Anita Menger

.

.

Foto: Diana Romroth
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Die nächste Ausgabe des 
 

Amtsblattes der Gemeinde Langenwetzendorf 
 

erscheint am Montag, den 11. Oktober 2021. 
 

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist 

Montag, der 27. September 2021 
bis spätestens 14.00 Uhr 

in der Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf. 
 

Es besteht auch die Möglichkeit, die Manuskripte 
per E-Mail an folgende Adresse zu schicken: 

 

info@langenwetzendorf.de  oder 
ruddat@langenwetzendorf.de 

 

 
 

Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf 
 

Anschrift:  Am Daßlitzer Kreuz 4 
     07957 Langenwetzendorf 
 

Internet:  www.langenwetzendorf.de 
 

E-Mail:   info@langenwetzendorf.de 
 

Telefon:   036625/5200 
 

Telefax:   036625/52023 
 

Öffnungszeiten: 
 

Dienstag:  09.00 - 12.00 und 13.00 - 15.30 Uhr 
 

Donnerstag:  09.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr 
 

Freitag:   09.00 - 12.00 Uhr 
 

 
Sprechzeiten des KOBB der Polizeiinspektion Greiz 

 

jeden Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr 
 

Tel.: 036625/50 512 

 
Sprechzeiten der Revierförsterin 

 

Auf Grund der derzeitigen Situation finden keine Sprechzeiten 
statt. Terminabsprachen telefonisch unter: Tel.: 0172-3480 414. 
 

Beratung und Betreuung der privaten und kommunalen Wald-
besitzer der Gemarkungen des ehemaligen Vogtländischen 
Oberlandes, der Gemarkungen Göttendorf, Hain, Hainsberg, 
Kauern, Lunzig, Langenwetzendorf, Kühdorf und Mehla. 

 
Die gemeinsame Schiedsstelle der Gemeinden Lan-
genwetzendorf, Kühdorf und der Stadt Hohenleuben 

 

Für Streitigkeiten mit dem Nachbarn, dem Vermieter oder auch 
dem Handwerker steht Ihnen als Schiedsperson Frau Daniela 
Petermann zur Verfügung. 
 

Für Terminvereinbarungen wenden Sie sich bitte an die Ge-
meindeverwaltung Langenwetzendorf, Tel.: 036625 5200. 

 
 

Anzeigenschluss für die Oktober-Ausgabe 

ist am Freitag, 24.09.2021 
 

07950 Zeulenroda-Triebes    Geraer Straße 1 
 

Tel. 036622/79056    druckerei@schwolow.eu 
 

 
 

Impressum 
 

Das Amtsblatt erscheint regelmäßig jeden 2. Montag im Monat  sowie im 
Bedarfsfall. Die Verteilung erfolgt kostenlos an alle Haushalte der Gemeinde 
Langenwetzendorf, der Stadt Hohenleuben und der Gemeinde Kühdorf. 
Darüber hinaus ist das Amtsblatt in der Gemeindeverwaltung Langenwetzen-
dorf, Am Daßlitzer Kreuz 4, 07957 Langenwetzendorf kostenlos erhältlich. 
Gegen Übernahme der Portokosten können diese bestellt werden. 
 

- Herausgeber: Gemeinde Langenwetzendorf, Am Daßlitzer Kreuz 4, 
07957 Langenwetzendorf, Telefon 036625/520-0, Telefax 036625/52023 

 

- Verantwortlich für den amtlichen Teil ist Bürgermeister Kai Dittmann. 
 

- Verantwortlich für Informationen außerhalb des amtlichen Teils sind die 
jeweiligen Vereine, Institutionen, Verbände und Kirchen. 

 

- Herstellung und Verantwortung für den Anzeigenteil: 
 Schwolow Bürosysteme & Druckerei, Triebes, Geraer Straße 1, 
 07950 Zeulenroda-Triebes, Tel. 036622/79056 
 

- Verantwortliche für die Verteilung: 
 Zustellservice Raatz GmbH, Laasen Nr. 14, 07554 Gera, 
 Tel.: 0365/4306510, E-Mail: info@zustellservice-raatz.de 
 

 

 

Ärztlicher Notdienst 
 

 

Bei bedrohlichen und Notfällen: 
 

Telefonnummer für den 
 

ärztlichen und zahnärztlichen Bereitschaftsdienst 
 

sowie Apothekenbereitschaft außerhalb der Praxiszeit: 
 

116 117 
 

Rettungsleitstelle Gera: 
 

0365/48820 bzw. 0365/412176 
 

Für lebensbedrohliche Notfälle rufen Sie 

bitte den Rettungsdienstarzt unter  112. 

 

pothekenbereitschaft 
 

Zeulenroda - Triptis mit täglichem Wechselrhythmus 
 

Notdienst von 8.00 - 8.00 Uhr 
 

Alte Apotheke Zeulenroda     Tel. 036628/58970 
 

Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda Tel. 036628/4030 
 

Neue Apotheke Zeulenroda     Tel. 036628/58970 
 

Stadtapotheke ZEULENRODA    Tel. 036628/97334 
 

Stadtapotheke TRIEBES      Tel. 036622/51359 
 

Apotheke am Wasserturm Hohenleuben Tel. 036622/7049 
 

Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf Tel. 036625/20034 
 

Markt-Apotheke Auma-Weidatal    Tel. 036626/20351 
 

Stadt-Apotheke Triptis      Tel. 036482/3500 
 

11.09.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
 

12.09.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

13.09.  Markt-Apotheke Auma-Weidatal 
 

14.09.  Alte Apotheke Zeulenroda 
 

15.09.  Neue Apotheke Zeulenroda 
 

16.09.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
 

17.09.  Stadt-Apotheke Triptis 
 

18.09.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
 

19.09.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

20.09.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

21.09.  stadtapotheke TRIEBES 
 

22.09.  Markt-Apotheke Auma-Weidatal 
 

23.09.  Alte Apotheke Zeulenroda 
 

24.09.  Neue Apotheke Zeulenroda 
 

25.09.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
 

26.09.  Stadt-Apotheke Triptis 
 

27.09.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
 

28.09.  stadtapotheke TRIEBES 
 

29.09.  stadtapotheke TRIEBES 
 

30.09.  stadtapotheke TRIEBES 
 

01.10.  Markt-Apotheke Auma-Weidatal 
 

02.10.  Alte Apotheke Zeulenroda 
 

03.10.  Neue Apotheke Zeulenroda 
 

04.10.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
 

05.10.  Stadt-Apotheke Triptis 
 

06.10.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
 

07.10.  stadtapotheke TRIEBES 
 

08.10.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
 

09.10.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
 

10.10.  Markt-Apotheke Auma-Weidatal 
 

11.10.  Alte Apotheke Zeulenroda 
 

12.10.  Neue Apotheke Zeulenroda 
 

13.10.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
 

14.10.  Stadt-Apotheke Triptis 
 

15.10.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
 

16.10.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
 

17.10.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

18.10. stadtapotheke ZEULENRODA 
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Amtliche Bekanntmachungen 

der Gemeinde Langenwetzendorf 
 

 

Wahlbekanntmachung 
 

1. Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deut-
schen Bundestag statt. 

 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Gemeinde Langenwetzendorf ist in folgende 8 Wahl-
bezirke eingeteilt: 

 

 

Wahl- 
bezirk 

 

Abgrenzung 
des Wahlbezirks 

 

Lage des Wahlraumes 
(Straße, Hausnummer, 
Zimmer) 
 

 

01 
 

oberes Dorf 
Langenwetzendorf, 
Ortsteile Götten-
dorf, Neuärgerniß 
 

 

Kulturhaus  
Hohe Straße 23 
07957 Langenwetzendorf 
 

 

02 
 

mittleres und unte-
res Dorf Langen-
wetzendorf, Hains-
berg, Hirschbach 
 

 

Begegnungsstätte  
Hauptstraße 107 
07957 Langenwetzendorf 
 

 

03 
 

Ortsteile Naitschau, 
Zoghaus, Wells-
dorf, Erbengrün 

 

Vogtlandwerkstätten gGmbH 
Vogtlandwerkstätte 1 
OT Naitschau 
07957 Langenwetzendorf 
 

 

04 
 

Ortsteil Daßlitz 
 

Feuerwehrhaus 
Daßlitz 8 
07957 Langenwetzendorf 
 

 

05 
 

Ortsteil 
Nitschareuth 

 

Schützenhaus 
Nitschareuth 5 
07957 Langenwetzendorf 
 

 

06 
 

Ortsteile Hain, 
Lunzig und Kauern 

 

Feuerwehrhaus 
Lunzig 1g 
07957 Langenwetzendorf 
 

 

07 
 

Ortsteile 
Wildetaube, 
Altgernsdorf, 
Wittchendorf 

 

Gemeindezentrum 
Wildetaube 
Tschirmaer Straße 13 
07957 Langenwetzendorf 
 

 

08 
 

Ortsteil 
Neugernsdorf 

 

Gemeindehaus Neugerns-
dorf, Neugernsdorf 39 
07957 Langenwetzendorf 
 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 17.08.2021 bis 05.09.2021 übersandt wor-
den sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 16.00 Uhr im Feuerwehrhaus Langenwet-
zendorf, Schulstraße 1, 07957 Langenwetzendorf, Ver-
sammlungsraum, 2. Etage zusammen. 

 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er einge-
tragen ist. 

 

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden. 

 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler er-
hält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel aus-
gehändigt. 

 

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 
Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahl-
vorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen 

Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis 
für die Kennzeichnung, 

 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die 
Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen 
Landeslisten und links von der Parteibezeichnung ei-
nen Kreis für die Kennzeichnung. 

 

Der Wähler gibt 
 

seine Erststimme in der Weise ab, 
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Bewerber sie gelten soll, 

 

und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blau-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 
Landesliste sie gelten soll. 

 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist. 

 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
dieses Wahlkreises oder 

 

b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-
meindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass 
er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgege-
ben werden. 

 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlge-
setzes). 

 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder we-
gen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme ge-
hindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht 
(§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes). 

 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger As-
sistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberech-
tigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 

Langenwetzendorf, 30.08.2021 
 

gez. Dittmann, Bürgermeister 
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Einladung Gemeinderatssitzung 
 

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates Langen-
wetzendorf findet am 
 

Montag, d. 27. September 2021 um 19.00 Uhr 
im Kulturhaus Langenwetzendorf  
Hohe Straße 23, 07957 Langenwetzendorf 

 

statt. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Feststellung ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfä-
higkeit, Bestätigung der Tagesordnung, Genehmigung der 
Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 7. Juni 2021 

 

2. Bürgerfragestunde 
 

3. Bebauungsplan "Biogasanlage ‚In der Haardt‘ - Langen-
wetzendorf": Billigung des 2.  Entwurfes und Beschluss zur 
Offenlage und zur Behördenbeteiligung 

 

4. Anträge  
 

5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2021 
 

6. Vergabebeschlüsse 
 

7. Nichtöffentlicher Teil 
 

Alle Interessierten werden hiermit eingeladen. 
 

Dittmann 
Bürgermeister 
 
 

Einladung 
 

Die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses findet 
am 
 

Donnerstag, dem 23. September 2021 um 18.30 Uhr 
im Kulturhaus Langenwetzendorf, Hohe Straße 23 

 

statt. 
 

Tagesordnung: 
 

Bürgerfragestunde 
 

Bauanträge 
 

Sonstiges 
 

Alle Interessierte werden hiermit eingeladen. 
 

gez. Dittmann 
Bürgermeister 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

Inkrafttreten der Satzung über die 3. Änderung 
des vorhabenbezogenen B-Plans der Gemeinde 
Langenwetzendorf, für das Gebiet „WERTBAU“ 

 

Der vom Gemeinderat der Gemeinde Langenwetzendorf in 
seiner Sitzung am 7.6.2021 als Satzung beschlossene vorha-
benbezogener B Plan „ WERTBAU“ 3. Änderung in der Fas-
sung vom 25. Mai 2021 wurde mit Bescheid des Landratsam-
tes Greiz vom 17.8.2021 unter Aktenzeichen 63.3-03/21-30-
028-GE“WERTBAU“ 3.Ä genehmigt. Die Erteilung der Geneh-
migung wird hiermit bekannt gemacht. 
 

Der vorhabenbezogene B Plan „WERTBAU“ 3. Änderung tritt 
mit dieser Bekanntmachung nach §10 Abs. 3 in Kraft. In dem in 
der Anlage beigefügten Lageplan ist der räumliche Geltungs-
bereich dargestellt. 
 

Jeder kann den vorhabenbezogenen B-Plan „WERTBAU“ 
3. Änderung mit Begründung in der Gemeindeverwaltung Lan-
genwetzendorf  Am Daßlitzer Kreuz 4 07957 Langenwetzen-
dorf während der Dienststunden 
 

Montag und Freitag  09.00 bis 12.00 Uhr 
Dienstag und Mittwoch 09.00 bis 12.00 Uhr und 

13.00 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag    09.00 bis 12.00 Uhr und 

13.00 bis 18.00 Uhr 
 

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB und des § 21 Abs. 4 der ThürKO wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach  
 

  1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB und §21 Abs. 4 ThürKO bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften und 

 

  2. Mängel in der Abwägung, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung des vorhabenbezogenem B-Planes“ WERTBAU“ 
3. Änderung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
 

Außerdem wird auf die Vorschriften des §44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Demnach erlöschen alle 
Entschädigungsansprüche für den nach §§39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von 
3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches 
herbeigeführt wird. 
 

Dittmann 
Bürgermeister 
 

Anlage: 
Planauszug Geltungsbereich vorhabenbezogener 
B-Plan „WERTBAU“ 3. Änderung 
 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Offenlegung über die Fortführung 

des Liegenschaftskatasters 
 

Durch das Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion, Katasterbereich Zeulenroda-Triebes, wurde das Liegen-
schaftskataster fortgeführt. 
 

Folgendes Flurstück ist von der Fortführung betroffen: 
 

Gemarkung Langenwetzendorf, Flur 5, Flurstück 599/2 
 

Der entsprechende Fortführungsnachweis kann von den 
Grundstückseigentümern sowie den Inhabern grundstücksglei-
cher Rechte 
 

Vom 27.09.2021 bis 26.10.2021 
in der Zeit von Mo bis Fr  08:00 - 12:00 Uhr 

Mo, Mi, Do 13:00 - 15:30 Uhr 
Di    13:00 - 18:00 Uhr 

 

in den Räumen des 
Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 
Katasterbereich Zeulenroda-Triebes 
Heinrich-Heine-Straße 41 
07937 Zeulenroda-Triebes 

 

eingesehen werden. 
 

Gemäß § 11 Abs. 4 des Thüringer Vermessungs- und Geoin-
formationsgesetzes wird durch Offenlegung die Fortführung
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des Nachweises von Liegenschaften (Fortführungsnachweis) 
bekannt gegeben. 
 

Der Fortführungsnachweis gilt als anerkannt, wenn innerhalb 
eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist kein Wider-
spruch eingelegt wurde. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen den Fortführungsnachweis kann innerhalb eines Mo-
nats nach Ablauf der Offenlegungsfrist beim 
 

Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 
Katasterbereich Zeulenroda-Triebes 
Heinrich-Heine-Straße 41 
07937 Zeulenroda-Triebes 

 

schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden. 
 

Zeulenroda-Triebes, den 26.07.2021 
 

Im Auftrag 
 

Lutz Barthel 
Referatsbereichsleiter Datenführung 
 

(www.thueringen.de/vermessung > Landesamt > Öffentliche 
Bekanntmachung). 
 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 

der Stadt Hohenleuben 
 

 

Wahlbekanntmachung 
 

1. Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deut-
schen Bundestag statt. 

 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Gemeinde Hohenleuben bildet einen Wahlbezirk. 
 

 

Wahl- 
bezirk 

 

Abgrenzung 
des Wahlbezirks 

 

Lage des Wahlraumes 
(Straße, Hausnummer, 
Zimmer) 
 

 

01 
 

Stadt Hohenleuben 
und 
Ortsteil Brückla 
 

 

Bibelsaal Hohenleuben 
Markt 2a 
07958 Hohenleuben 
 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 17.08.2021 bis 05.09.2021 übersandt wor-
den sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 16.00 Uhr im Feuerwehrhaus Langenwet-
zendorf, Schulstraße 1, 07957 Langenwetzendorf, Ver-
sammlungsraum, 2. Etage zusammen. 

 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er einge-
tragen ist. 

 

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden. 

 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler er-
hält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel aus-
gehändigt. 

 

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Na-
men der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvor-
schläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für 
die Kennzeichnung, 

 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-

nung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslis-
ten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für 
die Kennzeichnung. 

 

Der Wähler gibt 
 

seine Erststimme in der Weise ab, 
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Bewerber sie gelten soll, 

 

und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blau-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 
Landesliste sie gelten soll. 

 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt wer-
den. 

 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist. 

 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
dieses Wahlkreises oder 

 

b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-
meindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass 
er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgege-
ben werden. 

 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlge-
setzes). 

 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder we-
gen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme ge-
hindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht 
(§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes). 

 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger As-
sistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberech-
tigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 

Langenwetzendorf, 30.08.2021 
 

gez. Soch 
Bürgermeisterin 
 

 
 

http://www.thueringen.de/vermessung
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Aus der Sitzung des Stadtrates 
Hohenleuben vom 10.05.2021 

 

Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben fasste in seiner Sitzung 
folgende Beschlüsse: 
 

Beschluss Nr. 08-02/2021 vom 10.05.2021 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt die 3. Ände-
rungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Hohenleuben auf-
grund der §§19 Abs. 1 und 20 Absatz 1 ThürKO in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 2/2003, S. 
41 f.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Sechsten Gesetzes 
zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung vom 23.03.2021 

(GVBl. 8/2021 vom Ausgabetag 31.03.2021, S. 113). 
 

Abstimmungsergebnis: (offene Abstimmung) 
 

Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:          13 
davon anwesend:            11 
davon stimmberechtigt:           11 
Ja-Stimmen:             10 
Nein-Stimmen:               0 
Stimmenthaltung:              0 
Ausschluss wegen persönlicher Befangenheit 
§ 38 Abs. 1 ThürKO:             1 
 

Beschluss Nr. 09-02/2021 vom 10.05.2021 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt, dem günstigs-
ten Bieter, der Spar-kasse Gera-Greiz mit einem Zinssatz von 
nominal 0,084 %p.a. bei der Restlaufzeit bis zum 31.12.2026 
den Zuschlag für die Umschuldung des Kredites zu erteilen. 
 

Abstimmungsergebnis: (offene Abstimmung) 
 

Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:          13 
davon anwesend:            11 
davon stimmberechtigt:           11 
Ja-Stimmen:             11 
Nein-Stimmen:               0 
Stimmenthaltung:              0 
Ausschluss wegen persönlicher Befangenheit 
§ 38 Abs. 1 ThürKO:             0 
 

Beschluss Nr. 10-02/2021 vom 10.05.2021 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt die außer- und 
überplanmäßige Ausgabe und die Beauftragung der Fa. GSL 
mit der Erstellung des Gesamtverwendungsnachweises für das 
Programm 2 Städtebauliche Sanierung- und Entwicklungs-
maßnahmen“, Maßnahme „Sanierung Stadtkern“ und Sanie-
rungsgebiet „Historischer Stadtkern Hohenleuben“ sowie die 
Umsetzung der Leistungsschwerpunkte 4 und 5 bezüglich der 
Verlängerung der Sanierungsfrist bis 2030. 
 

Abstimmungsergebnis: (offene Abstimmung) 
 

Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:          13 
davon anwesend:            11 
davon stimmberechtigt:           11 
Ja-Stimmen:             10 
Nein-Stimmen:               0 
Stimmenthaltung:              1 
Ausschluss wegen persönlicher Befangenheit 
§ 38 Abs. 1 ThürKO:             0 
 

Beschluss Nr. 11-02/2021 vom 10.05.2021 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt die Unterzeich-
nung der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Freistaat 
Thüringen, der Stadt Hohenleuben und der Stadt Zeulenroda - 
Triebes, bezüglich des Baues eines Rad-Gehweges und be-
auftragt die Bürgermeisterin in Zusammenarbeit mit der erfül-
lenden gemeinde alle Voraussetzungen für einen fristgemäßen 
Antrag auf Förderung zu schaffen und diesen Antrag zu stellen. 
 

Abstimmungsergebnis: (offene Abstimmung) 
 

Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:          13 
davon anwesend:            11 
davon stimmberechtigt:           11 
Ja-Stimmen:             11 
Nein-Stimmen:               0 
Stimmenthaltung:              0 
Ausschluss wegen persönlicher Befangenheit 
§ 38 Abs. 1 ThürKO:             0 

Beschluss Nr. 12-02/2021 vom 10.05.2021 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt die außer- und 
überplanmäßige Ausgabe für den Ansatzstreuer für den Win-
terdienst an die Firma BayWa AG in Neumark in einer Höhe 
von 14.637,00 € inkl. 19% MWST zu vergeben. 
 

Abstimmungsergebnis: (offene Abstimmung) 
 

Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:          13 
davon anwesend:            11 
davon stimmberechtigt:           11 
Ja-Stimmen:             10 
Nein-Stimmen:               0 
Stimmenthaltung:              1 
Ausschluss wegen persönlicher Befangenheit 
§ 38 Abs. 1 ThürKO:             0 
 

Beschluss Nr. 13-02/2021 vom 10.05.2021 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt die Gebühren-
anpassung der Elternbeiträge in der Kita „Leubazwerge“ Ho-
henleuben, ab dem 01.08.2021. 
 

Gebührenerhöhung halbtags   Gebührenerhöhung ganztags 
1. Kind auf 95 €       1. Kind auf 150 € 
2. Kind auf 75        2. Kind auf 110 € 
3. Kind auf 40 €       3. Kind auf 60 € 
4. Kind auf 40 €       4. Kind auf 60 € 
 

Abstimmungsergebnis: (offene Abstimmung) 
 

Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:          13 
davon anwesend:            11 
davon stimmberechtigt:           11 
Ja-Stimmen:             11 
Nein-Stimmen:               0 
Stimmenthaltung:              0 
Ausschluss wegen persönlicher Befangenheit 
§ 38 Abs. 1 ThürKO:             0 
 

Beschluss Nr. 14-02/2021 vom 10.05.2021 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt für das Bau-
vorhaben Brandschutzertüchtigung die Vergabe Einbau 
Rauchgasfenster und RWA - Anlage in der Kita „Leubazwerge“ 
Hohenleuben an die Fa. Tischlerei Reber in Langenwetzendorf 
in einer Höhe von 3.882,39 € inkl. 19% MWST zu vergeben. 
 

Abstimmungsergebnis: (offene Abstimmung) 
 

Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:          13 
davon anwesend:            11 
davon stimmberechtigt:           11 
Ja-Stimmen:             11 
Nein-Stimmen:               0 
Stimmenthaltung:              0 
Ausschluss wegen persönlicher Befangenheit 
§ 38 Abs. 1 ThürKO:             0 
 

Beschluss Nr. 15-02/2021 vom 10.05.2021 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt die Vergabe 
der Bestellung für 40 t Streusalz an die Fa. ASBIT in Groß-
steinberg in einer Höhe von 99,95 € /t zu vergeben. 
 

Abstimmungsergebnis: (offene Abstimmung) 
 

Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:          13 
davon anwesend:            11 
davon stimmberechtigt:           11 
Ja-Stimmen:             11 
Nein-Stimmen:               0 
Stimmenthaltung:              0 
Ausschluss wegen persönlicher Befangenheit 
§ 38 Abs. 1 ThürKO:             0 
 

Beschluss Nr. 16-02/2021 vom 10.05.2021 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt die Vergabe 
der Malerarbeiten in der Trauerhalle Hohenleuben an die Fa. 
Steffen Kirchner Maler GmbH in Zeulenroda-Triebes in einer 
Höhe von 2.815,28 € inkl. 19% MWST zu vergeben. 
 

Abstimmungsergebnis: (offene Abstimmung) 
 

Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:          13 
davon anwesend:            11 
davon stimmberechtigt:           11 
Ja-Stimmen:             10 
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Nein-Stimmen:               0 
Stimmenthaltung:              1 
Ausschluss wegen persönlicher Befangenheit 
§ 38 Abs. 1 ThürKO:             0 

 
 

Aus der Sitzung des Stadtrates 
Hohenleuben vom 26.07.2021 

 

Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben fasste in seiner Sitzung 
folgende Beschlüsse: 
 

Beschluss Nr. 17-03/2021 vom 26.07.2021 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt, die Erstellung 
eines Baumkatasters dem Bieter mit dem wirtschaftlichsten 
Angebot, Fa. Baldauf GmbH, zu erteilen. 
 

Abstimmungsergebnis: (offene Abstimmung) 
 

Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:          13 
davon anwesend:              9 
davon stimmberechtigt:             9 
Ja-Stimmen:               9 
Nein-Stimmen:               0 
Stimmenthaltung:              0 
Ausschluss wegen persönlicher Befangenheit 
§ 38 Abs. 1 ThürKO:             0 
 

Beschluss Nr. 18-03/2021 vom 26.07.2021 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt, dass die Bür-
germeisterin in Zusammenarbeit mit der erfüllenden Gemeinde 
die Voraussetzungen für einen fristgemäßen Antrag auf Förde-
rung aus dem Investitionspaket Sportstättenförderung schaffen 
und diesen Antrag stellen. 
 

Abstimmungsergebnis: (offene Abstimmung) 
 

Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:          13 
davon anwesend:              9 
davon stimmberechtigt:             9 
Ja-Stimmen:               9 
Nein-Stimmen:               0 
Stimmenthaltung:              0 
Ausschluss wegen persönlicher Befangenheit 
§ 38 Abs. 1 ThürKO:             0 
 

Beschluss Nr. 19-03/2021 vom 26.07.2021 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt das Flurstück 
638/13 Gemarkung Hohenleuben, Flur 4 zu verkaufen. Dem 
Verkauf wird unter der Voraussetzung zugestimmt, dass die 
Finanzierung sichergestellt ist. 
 

Abstimmungsergebnis: (offene Abstimmung) 
 

Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:          13 
davon anwesend:              9 
davon stimmberechtigt:             9 
Ja-Stimmen:               9 
Nein-Stimmen:               0 
Stimmenthaltung:              0 
Ausschluss wegen persönlicher Befangenheit 
§ 38 Abs. 1 ThürKO:             0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 

der Gemeinde Kühdorf 
 

 

Wahlbekanntmachung 
 

1. Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deut-
schen Bundestag statt. 

 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Gemeinde Kühdorf ist dem Wahlbezirk 07 - der Ge-
meinde Langenwetzendorf zugeordnet. 

 

 

Wahl- 
bezirk 

 

Abgrenzung 
des Wahlbezirks 

 

Lage des Wahlraumes 
(Straße, Hausnummer, 
Zimmer) 
 

 

01 
 

Gemeinde Kühdorf 
 

 

Gemeindezentrum 
Wildetaube 
Tschirmaer Straße 13 
07957 Langenwetzendorf 
 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 17.08.2021 bis 05.09.2021 übersandt wor-
den sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 16.00 Uhr im Feuerwehrhaus Langenwet-
zendorf, Schulstraße 1, 07957 Langenwetzendorf, Ver-
sammlungsraum, 2. Etage zusammen. 

 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er einge-
tragen ist. 

 

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden. 

 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler er-
hält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel aus-
gehändigt. 

 

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Na-
men der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvor-
schläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für 
die Kennzeichnung, 

 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslis-
ten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für 
die Kennzeichnung. 

 

Der Wähler gibt 
 

seine Erststimme in der Weise ab, 
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Bewerber sie gelten soll, 

 

und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blau-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 
Landesliste sie gelten soll. 

 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt wer-
den. 
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4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist. 

 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
dieses Wahlkreises oder 

 

b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-
meindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass 
er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgege-
ben werden. 

 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlge-
setzes). 

 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder we-
gen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme ge-
hindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht 
(§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes). 

 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger As-
sistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberech-
tigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 

Langenwetzendorf, 30.08.2021 
 

gez. Kühn von Hintzenstern 
Bürgermeisterin 
 

ENDE  AMTLICHER  TEIL 
 
 
 

 

Verwaltungsinformation 
 

 
 

Tag der offenen Tür 
 

im neuen Verwaltungssitz 
der Gemeinde Langenwetzendorf, 

Am Daßlitzer Kreuz 4, Langenwetzendorf 
 

Zu einem Tag der „offenen Tür“ laden wir alle Interessierten 
der Gemeinde Langenwetzendorf, der Gemeinde Kühdorf 
und der Stadt Hohenleuben herzlich ein. 
 

Am 20.09.2021 von 10:00 bis 14:00 Uhr 
 können Sie den neuen Verwaltungssitz kennenlernen. 

 

Die FFW Langenwetzendorf wird ein kleines Imbiss- und 
Getränkeangebot anbieten, der Erlös wird zur Unterstüt-
zung unserer Jugendfeuerwehr verwendet. 
 

Dittmann 
Bürgermeister 
 

 

 

Sonstige Bekanntmachungen 
 

 
 

Der Zweckverband TAWEG 
informiert: 

 

Arbeiten an Hausinstallationen der 
Wasserversorgung nur durch einge-

tragene Fachbetriebe zulässig. 
 

Trinkwasser ist ein unersetzliches Lebensmit-
tel und unterliegt deshalb bei der Gewinnung, 
der Aufbereitung, beim Transport im Rohr-
netz und bis zur letzten Auslaufarmatur in Ihrer Wohnung 
strengen gesetzlichen Regeln und Normen. Das Gesundheits-
amt überwacht deshalb die Einhaltung der Grenzwerte gemäß 
Trinkwasserverordnung. 
 

Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung und Unter-
haltung der Kundenanlage, mit Ausnahme des Wasserzählers, 
so das Bundesgesetz in Verbindung mit § 9 der Wasserbenut-
zungssatzung des Zweckverbandes TAWEG (WBS), ist der 
Anschlußnehmer verantwortlich. Die Anlage darf nur unter 
Beachtung der Vorschriften der Satzung und anderer gesetzli-
cher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den aner-
kannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und 
unterhalten werden. Es dürfen nur Materialien und Geräte 
verwendet werden, die entsprechend den anerkannten Regeln 
der Technik beschaffen sind. Zeichen einer anerkannten Prüf-
stelle (z.B. DIN oder DVGW) bekunden, dass diese Vorausset-
zungen erfüllt sind. 
 

Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen 
dürfen nur durch ein Installateurunternehmen erfolgen, 
das in einem Installateurverzeichnis eingetragen ist. 
 

Der Betreiber hat zwar die Verantwortung für die Trinkwasser-
installation, ist aber in der Regel nicht in der Lage und damit 
berechtigt, die notwendigen technischen Maßnahmen zum 
Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen zu treffen 
sowie Arbeiten an der Trinkwasserinstallation durchzuführen. 
Im Interesse Ihrer Gesundheit sollten Sie sich stets davon 
überzeugen, ob der an Ihrer Hausinstallation tätige Installateur 
eine Eintragung im Installateurverzeichnis besitzt und damit 
eine Gewähr bietet, dass die Installation zu Ihrem Schutz nach 
den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wird. Die 
eingetragenen Installateurunternehmen haben ihre Befähigung 
für Arbeiten an der Hausinstallation nachgewiesen und mit der 
Eintragung einen Installateurausweis zur Legitimation erhalten 
und sind berechtigt ein Werkstattschild anzubringen. 
 

Der Fachmann weiß auch, dass eine vom Zweckverband TA-
WEG genehmigte Eigenversorgungsanlage, für die Bewirt-
schaftung des Gartens, zur Tierhaltung oder ähnliches, keine 
Verbindung zur Trinkwasserinstallation haben darf, damit das 
von uns gelieferte Trinkwasser in Ihrer Kundenanlage nicht 
durch unsachgemäße Hausinstallation beeinträchtigt wird bzw., 
dass Rückwirkungen auf das öffentliche Trinkwassernetz aus-
geschlossen werden. Auch hat die Installation hauseigener 
Druckerhöhungsanlagen durch entsprechende Fachbetriebe zu 
erfolgen. Fachgerechte Beratung und Ausführung bei der 
Wasserinstallation samt nachfolgendem Service bieten die 
Gewähr, dass der Kunde vor Schaden klug und (versiche-
rungs-) geschützt ist. 
 

Weitere Informationen sowie das aktuelle Installateurverzeich-
nis für Unternehmen im Zuständigkeitsbereich des Zweckver-
bandes TAWEG finden Sie auf der Internetpräsenz unter 
www.taweg-greiz.de. Für weitere Fragen, auch hinsichtlich 
der Eintragung eines Fachbetriebes in das Installateurver-
zeichnis wenden Sie sich bitte direkt telefonisch über die 
03661 / 617 0 an uns. 
 

Ihr Zweckverband TAWEG 
 

In folgender Übersicht sind alle aktuell 
eingetragenen Fachbetriebe aufgeführt: 
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Zweckverband TAWEG - Installateurverzeichnis „Gera-Reuß“ 
     

Firma PLZ Ort Straße Rufnummer 

Frank Meyer, Heizung & Sanitär 07980 Berga/Elster Brauhausstraße 4 036623/20260 

Seebauer-Service GmbH, 
Gas - Wasserinstallation 

07980 Berga/Elster Albersdorf 24 036623/20979 

Andreas Horlbeck, Sanitärtechnik 07973 Greiz Am Katzenberg 4b 03661/434534 

Andreas Koch, 
Heizung-Sanitär-Solaranlagen 

07973 Greiz Kleingeraer Weg 7a 03661/671132 

Baumert, 
Heizung-Lüftung-Sanitär-Installation 

07973 Greiz Höhenweg 43 03661/672034 

Böhm & Döring, Heizungstechnik GmbH 07973 Greiz Neumühler Gartenweg 8 03661/434311 

Daniel Golle,  Heizung - Sanitär 07973 Greiz Reichenbacher Str. 205 03661/673488 

Ehrenpfordt und Geßner, Gas-Sanitär 07973 Greiz Irchwitzer Str.84 03661/671343 

Frank Jodeit, 
Wasser - Wärme - Anlagenbau 

07973 Greiz Dr.-Otto-Nuschke-Str. 14 0173/9537713 

Frommelt, Heizung-Sanitär 07973 Greiz Ob. Waltersdorfer Str. 8 03661/673029 

Geschwister Gans, 
Sanitär-Heizung-Installation 

07973 Greiz Goethestraße 16 03661/41891 

Hahn-Haustechnik GmbH 07973 Greiz Carolinenstr. 40 03661/610433 

Heizungsbau Schenderlein 07973 Greiz Heinrich-Fritz-Str.13 03661/3173 

Holger Frantz, 
Sanitär-Heizung-Lüftung-Klempnerei 

07973 Greiz Auf der  Windhöhe 2 03661/70830 

Joachim Frantz, 
Installateur-Klempnermeister 

07973 Greiz Mönchsweg 4 03661/2950 

Lothar Fritz, 
Sanitär - Heizungsinstallationsbetrieb 

07973 Greiz Vater-Jahn-Str. 6 03661/407598 

Michael Hoffmann, 
Heizungsbau & Klimatechnik 

07973 Greiz An der Salzmest 22 03661/670693 

Ralf Steiniger, 
Sanitär-Heizung-Montage 

07973 Greiz Irchwitzer Str. 22 03661/4588257 

Reinhold & Hentschel GmbH 07973 Greiz Lutherplatz 10 03661/482003 

Rene Berger, Gas - Wasserinstallation 07973 Greiz Reichenbacher Str.102 03661/675832 

Siegmar Malz, 
Klempnerei-Installation-Heizungsbau 

07973 Greiz Mohlsdorfer Str. 22 03661/433539 

Sperber GmbH, Bad - und Heizungsbau 07973 Greiz Weberstraße 15 03661/70480 

Svend Grünler, 
Installateur und Heizungsbauer 

07973 Greiz Tannendorfplatz 2 03661/2310 

Uwe Werner, 
Heizung-Sanitär-Installation 

07973 Greiz Sorbenstraße 3 0174/8084746 

Steffen Krahl, Heizung - Sanitär 07957 Langenwetzendorf Neugernsdorf 31a 036625/21830 

Andreas Feustel, Meisterbetrieb 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Beethovenstraße 28 03661/436106 

Claus Schrinner, 
Gas - und Wasserinstallation 

07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Äußere Greizer-Str. 14 03661/432474 

Gruschwitz, Heizungs - und Sanitärtechnik  07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Ronneburger Str. 25a 036624/20453 

Holger Kanis, Heizung-Sanitär-Klempnerei  07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Raasdorfer Str. 7 03661/42863 

Reiner Vetterlein, 
Installation - Sanitärinstallation 

07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Ahornweg 1 036624/20476 

Steffen Grünke, Installationsbetrieb 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Ortsstraße 13 0171/4273939 

Uwe Sommer, 
Heizung - Sanitär - Solartechnik 

07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Bahnhofstraße 1b 036624/20925 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

des Zweckverbandes Wasser/Abwasser 
Zeulenroda zum Entwurf der 4. Fortschreibung 

des Abwasserbeseitigungskonzeptes 
 

Die Aufgabenträger der Abwasserentsorgung in Thüringen 
haben gemäß § 48 Thüringer Wassergesetz Abwasserbeseiti-
gungskonzepte (ABK) zu erstellen und diese regelmäßig in 
Abständen von 6 Jahren fortzuschreiben. 
 

Aus dem ABK ist ersichtlich, welche Orte bzw. Ortsteile eine 
öffentliche Abwasserbehandlungsanlage erhalten und welche 
Grundstücke dauerhaft eine dezentrale Abwasserreinigungsan-
lage (Kleinkläranlage) betreiben müssen. 
 

Das aktualisierte Abwasserbeseitigungskonzept liegt nun als 
Entwurf vor und kann nach Absprache in der Verwaltung des 
Zweckverbandes Wasser/Abwasser Zeulenroda, Salzweg 3 in 
07937 Zeulenroda-Triebes eingesehen werden. 
 
 

Mitteilung des Zweckverbandes TAWEG 
 

Im Jahr 2021 erfolgen in folgenden Ortsteilen und Straßen in 
der Zeit von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr Spülungen des Trink-
wasserrohrnetzes. 
 

Dienstag, 21. September 2021 in Kühdorf 
bis 12:00 Uhr - Kühdorf - gesamter Ort 

 

Mittwoch, 22. September 2021 in Langenwetzendorf 
bis 14:00 Uhr - Naitschau - gesamter Ort 

 

Mittwoch, 22. September 2021 in Langenwetzendorf 
ab 14:00 Uhr - Erbengrün - gesamter Ort 

 

Donnerstag, 23. September 2021 in Langenwetzendorf 
bis 12:00 Uhr - Wellsdorf - gesamter Ort 

 

Hinweise: 
 

Die Rohrnetzspülung für alle in o. g. Auflistung nicht genannten 
Unterversorgungsbereiche ist für das darauffolgende Jahr 
vorgesehen. Rohrnetzspülungen werden in regelmäßigen 
Abständen durchgeführt. Eine Spülung erfolgt zur Mobilisie-
rung und Austragung von Ablagerungen aus dem Rohrlei-
tungssystem mittels Wasser durch den entsprechend anlie-
genden Versorgungsdruck. Chemikalien oder Druckluft werden 
nicht verwendet. Während der Spülung ist die Wasserentnah-
me in Kundenanlagen mitunter weiterhin möglich bzw. wird die 
Spülung bei Wasserentnahme nicht wahrgenommen. Dennoch 

können Trübung und Lufteinschlüsse möglich sein. Ebenso 
können direkt benachbarte Straßenbereiche bzw. Abnahme-
stellen aufgrund der Netzstrukturen u. U. auch an anderen 
Spülterminen beeinträchtigt werden. Daher werden alle Ab-
nehmer u. a. zum Schutz häuslicher und technischer Einrich-
tungen gebeten: 
 

   sich für diesen Zeitraum mit Trinkwasser zu bevorraten (in 
einer Menge des persönlichen Bedarfs), 

 

   alle Trinkwasserentnahmestellen zu schließen, 
 

   wie Druckminderer, Sicherheitsventile, Filter usw. auf Funk-
tion sowie Konfiguration zu prüfen, 

 

   Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen und andere 
Geräte, welche an die öffentliche Wasserversorgung ange-
schlossen sind, nicht zu betreiben. 

 

Nach der Rohrnetzspülung kann es u. U. weiterhin zu Eintrü-
bungen und Lufteinschlüssen im Trinkwasser kommen. Daher 
ist es ggf. erforderlich an jeder Entnahmestelle so viel Trink-
wasser auslaufen zu lassen, bis dieses klar und luftblasenfrei 
austritt. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 

Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseiti-
gung Weiße Elster-Greiz 
 

Kurzfristige Änderungen können leider nicht ausgeschlossen 
werden. Daher finden Sie den aktuellen Spülplan auch auf der 
Internetseite des Zweckverbandes TAWEG unter www.taweg-
greiz.de eingestellt. 
 
 

Das 4. Buch über 
Langenwetzendorf - Ihre Bestellung! 

 

Themen: 
 

Das Leben im Dorf vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis 
zur Wende, die Geschichte der Vereine (Gesangvereine, 
Schützenverein, Sportvereine, Feuerwehr, Schalmeienka-
pelle, GST,...), die 4 Gartenanlagen, die Kultur, Umzüge, 
der Park und das Parkfest, Geschichten aus dem Dorfle-
ben, die Langenwetzendorfer Mundart,... 
 

mit vielen alten Fotos, Informationen und Geschichten  
 

Das 4. Buch über Langenwetzendorf trägt in diesem Jahr den 
Titel „Langenwetzendorf - ein Dorfleben“ und kostet wieder 
35€. Es soll rechtzeitig vor Weihnachten druckfrisch zum 
Verkauf angeboten werden. 

 
 

 
                                                                                     
 
 

 

Bestellzettel - 4. Buch „Langenwetzendorf - ein Dorfleben“ 
 

Hiermit bestelle ich verbindlich …....... Exemplar(e) des 4. Buches. 
Ich werde das Buch bei Veröffentlichung kaufen. 
 
 
....................................................................................................................................................................... 
(Name, Vorname) 

 
 
....................................................................................................................................................................... 
(Adresse)                                                                                                                    (Telefonnummer) 

 
 
.............................................................................. 
Datum, Unterschrift 
 

 
 

                                                                                     
 

Die Bestellzettel liegen auch im „Quelle-Shop“/Poststelle Büttner aus und werden auch dort entgegengenommen. 
Des Weiteren können Sie Ihr Buch auch online über folgende E-Mail-Adresse bestellen: buch-leubatal@gmx.de 
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Geburtstage - Jubiläen 
 

 

Die Gemeinde Langenwetzendorf gratu-

liert nachträglich sehr herzlich zur Diaman-
tenen Hochzeit. Die Eheleute Rolf und 
Christa Theilig aus Langenwetzendorf 
feierten am 12. August ihren 60. Hoch-
zeitstag. Die Eheleute Edgar und Ingrid 
Kober aus Erbengrün feierten am 26. August 
ihren 60. Hochzeitstag. 
 

Die Gemeinde Langenwetzendorf gratuliert allen Senio-

rinnen und Senioren, die in den vergangenen Wochen Ge-
burtstag hatten, nachträglich sehr herzlich: 
 

am 10.08. 
Dieter Bauer in Langenwetzendorf   zum 70. Geburtstag 
 

am 10.08. 
Inge Kaufmann in Lunzig     zum 70. Geburtstag 
 

am 11.08. 
Peter Kühnel in Naitschau     zum 80. Geburtstag 
 

am 14.08. 
Dorothea Jost in Wildetaube     zum 85. Geburtstag 
 

am 14.08. 
Angelika Zimmermann in Göttendorf  zum 70. Geburtstag 
 

am 16.08. 
Dieter Künzler in Wildetaube    zum 85. Geburtstag 
 

am 16.08. 
Ulrich Schwemmer in Neuärgerniß   zum 70. Geburtstag 
 

am 22.08. 
Johanna Kostial in Naitschau    zum 90. Geburtstag 
 

am 22.08. 
Roland Bergner in Langenwetzendorf  zum 70. Geburtstag 
 

am 05.09. 
Berthold Zelmer in Daßlitz     zum 70. Geburtstag 
 

am 07.09. 
Joachim Güther in Zoghaus     zum 80. Geburtstag 
 

am 08.09. 
Rita Müller in Wildetaube     zum 70. Geburtstag 
 

am 09.09. 
Ronald Schmidt in Lunzig     zum 75. Geburtstag 
 

am 09.09. 
Brigitte Wankerl in Altgernsdorf    zum 75. Geburtstag 
 

am 11.09. 
Johanna Roth in Naitschau     zum 85. Geburtstag 
 

Wir wünschen allen Ehe- und Altersjubilaren 
Gesundheit und alles Gute. 

 
 

Die Stadt Hohenleuben gratuliert nachträglich sehr herzlich 

zur Goldenen Hochzeit. Die Eheleute Rudolf 
und Ursula Will feierten am 7. September 
ihren 50. Hochzeitstag. 
 

Die Stadt Hohenleuben gratuliert nach-

träglich allen Seniorinnen und Senioren, die in 
den vergangenen Wochen Geburtstag hatten, nachträglich 
sehr herzlich: 
 

am 25.08. 
Jutta Hader         zum 85. Geburtstag 
 

am 27.08. 
Wera Rehnig         zum 75. Geburtstag 
 

am 29.08. 
Rolf Meder         zum 85. Geburtstag 
 

am 30.08. 
Wolfgang Walter        zum 90. Geburtstag 
 

am 06.09. 
Jürgen Zorn         zum 70. Geburtstag 
 

am 09.09. 
Elke Zips          zum 75. Geburtstag 
 

am 09.09. 
Carola Groß         zum 70. Geburtstag 
 

Wir wünschen allen Ehe- und  Altersjubilaren 
Gesundheit und alles Gute. 

 

Termine 
 

 

Landfrauen 
 

Liebe Landfrauen, 
 

wir laden euch recht herzlich am 21.09.2021 um 14:00 Uhr in 
die Begegnungsstätte Langenwetzendorf zu einer Festveran-
staltung anlässlich unseres 25-jährigen Bestehens ein. 
 

Chr. Albrecht 
Vorsitzende 
 
 

 

Anzeigenschluss 

für die Oktober-Ausgabe 

ist am Freitag, 24.09.2021 
 

07950 Zeulenroda-Triebes    Geraer Straße 1 
 

Tel. 036622/79056    druckerei@schwolow.eu 
 

 
 

 

Kirchliche Nachrichten 
 

 
Wünsch dir was … 
 

Kenn Sie auch diese kleinen Momente im Alltag und an her-
ausgehobenen Tagen. Wo es passiert, dass man innehält, die 
Gedanken ausschweifen, spazieren gehen und verschiedenste 
Wünsche in einem aufsteigen. 
 

Mir jedenfalls passiert das immer mal wieder. Ausgelöst durch 
Begegnungen, Beobachtungen und Gespräche, Lebensge-
schichten und Schicksale. Auch die Nachrichten und Mitteilun-
gen, ein Film oder eine Doku weckt bei mir Wünsche. Oft ent-
decke ich dann auch, dass diese Wünsche tiefer und reifer 
sind als nur schnelle und flüchtige Gedankenstriche oder fixe 
Egoismen.  
 

Ja, oft sind diese kleineren und größeren Wünsche Gebete. 
Gebete an den einzig-einen, lebendigen Gott. Gebete, er möge 
doch sehen und lenken, helfen und richten, ordnen und heilen, 
dem Guten aufhelfen und böse Kräfte mindern. 
 

Meine kleineren und größeren Wünsche sind oder werden 
Gebete, weil ich mit meinem Horizont, meiner Lebenskraft und 
meinen Wirkmöglichkeiten beschränkt bin und mein kleines 
Leben einen sehr überschaubaren Radius hat. 
 

Die Dimension der Zeit, das Ausstrecken und Sehnen nach 
dem günstigen Moment wird so schnell ganz wichtig und eine 
innere Triebkraft. 
 

Der immer wieder gespielte Titel „Wünsch DIR was“ der ‚Toten 
Hosen‘ - gerade auch als aktuelle Neufassung durch das Erfur-
ter DJ-Duo ‚Gestört aber GeiL‘ - trifft diese Lebensmomente 
und Zeiten der Wünsche bzw. Gebete.  
 

„Es kommt die Zeit / In der das Wünschen wieder hilft / … / Ich 
glaube dass die Welt sich noch mal ändern wird / Und dann 
Gut über Böse siegt / Dass irgendjemand uns auf unseren 
Wegen lenkt / Und unser Schicksal in die Hände nimmt / … / 
Es kommt die Zeit / In der das Wünschen wieder hilft / Es 
kommt die Zeit.“ 
 

Der Frontsänger der Band, Campino, äußerte 2007 zwar zu 
Wünsch Dir was: „Das Lied war eigentlich ironisch gemeint, 
aber die Leute haben es oft nicht so interpretiert. Also habe ich 
mir gesagt: Bitteschön, wenn denen das Mut macht, ist es 
auch okay.“ 
 

Beim ersten Hören schon hat mich der Song gepackt, das 
Video bewegt und in der Tiefe gerührt, weil die wenigen Zeilen 
so vom Leben tönen. Und gut tanzbar ist das neugefasste Lied 
außerdem. So klang es eben erst durch die Nacht in Naitschau 
… getanzt, gesungen und mit geschlossenen Augen träumend. 
 

Bleiben Sie gesegnet und behütet! 
Beten Sie weiter und „Wünsch dir was“! 
 

Ihr Kirchenmusiker 
Uwe Großer. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Campino
https://de.wikipedia.org/wiki/Ironie
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Evang.-Luth. Kirchengemeinden 
Langenwetzendorf & Naitschau 

 

für die Monate September/Oktober 2021 
 

Bitte beachten Sie auch: 
http://www.naitschau.de/kirchennachrichten 

und unsere Aushänge! 
 

Samstag, 18.09.2021 
14:00 Uhr Gottesdienst mit Jubelkonfirmation 

in der Kirche Langenwetzendorf 
 

Sonntag, 19.09.2021 
09:00 Uhr Familienandacht mit Taufe in Naitschau 

Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen 
und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans 
Licht gebracht durch das Evangelium. 
2. Timotheusbrief 1,10b 

 

Sonntag, 26.09.2021 
09:00 Uhr Erntedankgottesdienst in Kühdorf 
 

10:30 Uhr Erntedankgottesdienst in Tschirma 
Die Konfirmanden der 8. Klasse, Pfrin. K. Riedel & 
Pfr. M. Debus sind Mittwoch bis Sonntag zur Konfi-
Freizeit „Perlen des Glaubens“ in Johanngeorgen-
stadt (sowe Gmd.pädagoge Steffen Schürer & Pfr. I. 
Herbst). 

 

Sonntag, 03.10.2021 
14:30 Uhr Erntedankgottesdienst in Naitschau 

Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre 
Speise zur rechten Zeit.  Psalm 145,15 

 

Samstag, 09.10.2021 
19:00 Uhr ChurchNight in der Dreieinigkeitskirche Zeulen-

roda - Jugendgottesdienst - mit TenSing, Aktio-
nen u.v.m. 

 

Sonntag, 10.10.2021 
09:00 Uhr Erntedankgottesdienst in Langenwetzendorf 

Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre 
Speise zur rechten Zeit.  Psalm 145,15 

 

Sonntag, 17.10.2021 
17:00 Uhr „For you - four hands“ in Naitschau 

Abendmusik in verschiedensten Besetzungen mit 
Werken von Händel, Hesse, Nickel, Saint-Saens, 
Wermann u. a. mit den Kirchenmusikern Stefan 
Raddatz u. Uwe Großer 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern - wir 
laden ein zum Kindernachmittag 

für Vorschul- und Schulkinder, 
 

 am Freitag, 17. September, 15:00 - 17:00 
Uhr  im Pfarrhaus Naitschau mit Gemein-
depädagoge Steffen Schürer. 
Die Kinder werden vom Hort an der Grund-
schule Naitschau abgeholt, wenn die Schule 
Ihre schriftliche Zustimmung erhält. 
 

Konfirmanden 
 

 siehe Informationsteil Kirchgemeinde Hohenleuben 
 

Frauennachmittag 
 

Am 6. Oktober laden wir 14:30 Uhr zu Andacht und gemein-
samen Nachmittag in den Gemeinderaum im Pfarrhaus ein. 
 

Chor: 
 

dienstags 19.15 Uhr in Langenwetzendorf 
 

mittwochs 19.45 Uhr in der Kirche Naitschau 
 

 

Kirchgemeinde Naitschau mit IBAN: 
DE51 8305 0000 0000 6112 39 
 

Kirchgemeinde Langenwetzendorf: 
IBAN: DE18 8305 0000 0000 9001 17 
(beide Sparkasse Greiz-Gera) 
 

Spendenbescheinigungen stellen wir Ihnen gern aus 
(bis zu einem Betrag von 50 € gilt auch der Einzahlungsbe-
leg Ihres Geldinstitutes)! 
 

Vielen Dank für Ihre Spenden!  
 

 

Unsere Sprechzeiten 
 

Bitte rufen Sie möglichst an oder schreiben uns eine email: 
evangpfarramt.langenwetzendorf@t-online.de 
 

Pfarramt Langenwetzendorf: Tel.: 036625/20204 
Mo: 08:00 bis 11:00 Uhr und Do: 15:00 bis 18:00 Uhr 
 

Das Büro des Pfarramtes ist am 16. und 23.09.2021 wegen 
Urlaub geschlossen. Danke für Ihr Verständnis!  
 

Büro Naitschau: Tel.: 036625/20460 
Mo + Mi: 09:00 bis 11:00 Uhr und Do: 15:00 bis 18:00 Uhr 
 

Kirchenmusiker Uwe Großer, Naitschau 
Telefon: 036625 - 50 63 00 
email: uwegro77@t-online.de 
 

Freud und Leid in der Gemeinde 
 

Jubilare in Langenwetzendorf (70., 75. u. ab 80. Geburtstag) 
 

04.08.2021 Renate Fröbisch        95. Geburtstag 
08.08.2021 Ingeburg Fischer        87. Geburtstag 
12.08.2021 Karl-Heinz Neumann       81. Geburtstag 
14.08.2021 Elisabeth Bendig        86. Geburtstag 
14.08.2021 Ernestine Theilig        81. Geburtstag 
17.08.2021 Marianne Heydrich, Göttendorf    96. Geburtstag 
 

Jubilare in Naitschau (70., 75. und ab 80. Geburtstag) 
02.08.2021 Erika Gottschalk, Erbengrün     88. Geburtstag 
11.08.2021 Klaus Kühnel, Naitschau      80. Geburtstag 
15.08.2021 Johannes Strauß, Naitschau    82. Geburtstag 
22.08.2021 Johanna Kostial, Naitschau     90. Geburtstag 
29.08.2021 Ilse Rau, Wellsdorf       92. Geburtstag 
 

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern 
und wünschen Gottes Segen! 

 

Diamantene Hochzeit  
Das Fest der „Diamantenen Hochzeit“ feierten am 12.08.2021 
Rolf Theilig und Frau Christa geb. Pilz 
und Edgar und Ingrid Kober in Erbengrün am 26.08.2021. 
 

Trauung in Naitschau 
Am 28. August 2021 feierten Martin Jetschke und Margret geb. 
Große das Fest der Hochzeit. 
 

Taufe in Naitschau 
Am 4. September wurde Leana Köhler getauft. Sie ist das 2. 
Kind von Marcus und Bianka Köhler. 
 

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern, 
den Ehepaaren und Täufling und wünschen Gottes Segen! 

 

Trauerfall in Naitschau 
Am 24.07.2021 wurde Herr Heiner Zaumseil aus Wellsdorf und 
am 25.08.2021 wurde Frau Christine Kießling aus Erbengrün 
heimgerufen. 
 

Trauerfall in Langenwetzendorf 
Am 27.07.2021 wurde Frau Christa Packhäuser, geb. Neudeck 
heimgerufen. Am 06.08.2021 wurde Frau Gisela Schneider 
geb. Roßmann heimgerufen. 
 

Wir bitten Gott, dass unsere Verstorbenen in 
seinem Reich Frieden und Geborgenheit erfahren. 

Für die Angehörigen erbitten wir Gottes Trost. 
 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Hohenleuben 
 

Aktuelle Informationen auch auf unseren Aushängen 
sowie bei: www.kirche-triebes.de 

 

Sonntag, 19. September 
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Kirche 

 Triebes mit Konfirmation 
 

14:00 Uhr  Gottesdienst in der Kirche Staitz 
 

Samstag, 25. September 
 Konzert in der Kirche Triebes 
Die Konfirmanden der 8. Klasse, 
Pfrin. K. Riedel & Pfr. M. Debus 
sind Mittwoch bis Sonntag 
zur Konfi-Freizeit „Perlen 
des Glaubens“ in Johann- 
georgenstadt (sowe Gmd.pädagoge 
Steffen Schürer & Pfr. I. Herbst). 
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Sonntag, 3. Oktober  
10:30 Uhr  Erntedank-Gottesdienst in der Kirche 

 Hohenleuben mit Einladung zur Abendmahl-Feier 
 

Samstag, 9. Oktober 
19:00 Uhr  Churchnight 

 in der Dreieinigkeits-Kirche Zeulenroda 
 

Sonntag, 10. Oktober 
09:00 Uhr  Erntedankgottesdienst 

 in der Kirche Langenwetzendorf 
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Kirche Triebes 
 

Sonntag, 17. Oktober 
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Kirche Hohenleuben 
 

Gemeindenachmittag 
Nach der Sommerpause laden wir am 16. September zu An-
dacht und gemeinsamen Nachmittag 14:00 Uhr in das Pfarr-
haus Hohenleuben ein. Pfarrer M. Debus wird die Andacht 
gestalten. 
 

Nächster Nachmittag am 21. Oktober. 
 

Konfirmanden 
Am Freitag, 10.09. beginnen 
wir mit der neuen Gruppe 
im Gemeindesaal Pfarrhaus 
Triebes, Zeulenrodaer Str. 3 
 

7. Klasse: 17:00 - 18.00 Uhr 
und 8. Klasse 18.30 - 19.30 Uhr. 
 

Von Mittwoch, 22.09. bis Sonntag, 26.09. sind die Konfirman-
den (8. Klasse) zum „Intensivkurs“ Perlen des Glaubens in 
Johanngeorgenstadt. 
 

* * * 
Das Pfarrbüro in Hohenleuben ist geöffnet: 
Donnerstag 9:00 - 11:00 Uhr und unter der Telefon-Nummer 
036622- 83583 oder -71851 zu erreichen. 
 

Außerhalb der Bürozeiten können Sie sich auch an das 
Pfarramt in Triebes wenden: 036622 - 51 325 sowie an das 
Pfarramt Langenwetzendorf (s.o.) 
 

Bei Anfragen bezüglich der Nutzung des Bibelsaals wenden 
Sie sich bitte an Frau Schneider, Telefon: 036622 - 837221. 
 

Unseren Jubilaren und Geburtstagskindern wünschen 
wir Gottes reichen Segen, Gesundheit und viel Gutes! 

 
 

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinden 
 

Tschirma, Nitschareuth, Kühdorf & Wittchendorf 
 

Aktuelle Informationen finden Sie immer auch im Internet unter 
www.kirchspiel-tschirma.de und auf den Aushängen. Bitte 
nutzen Sie diese Informationsmöglichkeiten, weil sich in diesen 
Zeiten immer mal was ändern kann und Veranstaltungen dazu 
kommen können oder auch wegfallen. 
 

Gottesdienste: 
 

18.09., 14:00 Uhr  Nitschreuth   Goldene Konfirmation 
 

19.09., 14:00 Uhr  Nitschareuth   Konfirmation: Lena Diezel 
  und Lilly Hagenau 

 

 16:00 Uhr  Wittchendorf   Konfirmation: Pepe Kästner 
 

26.09., 09:00 Uhr  Kühdorf    Erntedankgottesdienst 
 

 10:30 Uhr  Tschirma    Erntedankgottesdienst 
 

03.10., 09:00 Uhr  Wittchendorf   Erntedankgottesdienst 
 

 10:30 Uhr  Nitschareuth   Erntedankgottesdienst 
 

10.10., 09:00 Uhr  Kühdorf    Gottesdienst 
 

 10:30 Uhr  Tschirma    Gottesdienst mit Taufe 
 

Abendgebet: 
Jeden Mittwoch um 19:00 Uhr zum Glockenläuten: „kleines 
Abendgebet“ in der Kirche in Tschirma 
 

Gemeindenachmittag: 
Dienstag, 14.09. um 15:00 Uhr in Tschirma (Ottos Scheune) 
 

Vorkonfirmanden: 
Freitag, 1.10. um 15:45: Konfirmandenunterricht 
 

Kinder: 
Samstag, 25.09. um 15:00 Uhr in Tschirma und Samstag, 2.10. 

um 15:00 Uhr in Nitschareuth: Kirche schmücken und Ern-
tekrone binden für das Erntedankfest 
 

Ottos Scheune: 
Samstag, 19.09. um 19:30 Uhr: Gemeindeabend mit Film - 
genauere Informationen in der Woche vorher bitte im Pfarramt 
erfragen 
 

Eine gesegnete Zeit! Ihre Pastorin B. Stutter 
 
 

Evangelisch-methodistische Kirche 
 

Bezirk „Thüringer Vogtland“ 
 

Gemeindehaus, Wiesenstr. 26 
 

Kirchl. Veranstaltungstermine September/Oktober 
 

Sonntag, 19.09.21 
17.00 Uhr  Einladung zum Gottesdienst auf der Bundes- 

 gartenschau in Erfurt (Pastor Hendrik Walz) 
 

Sonntag, 26.09.21 
10.30 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung 

 in Triebes (Annett Schleif) 
 

Sonntag, 03.10.21 
17.00 Uhr  Erntedankgottesdienst und Kinderbetreuung 

 mit anschließenden Abendbrot 
 in Langenwetzendorf (Pastor Hendrik Walz) 

 

Sonntag, 10.10.21 
10:30 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung 

 in Triebes (Pastor Hendrik Walz) 
 

Regelmäßige und besondere Termine 
 

Kirchlicher Unterricht 1. bis 4. Schuljahr: 
Samstag, 9.00 bis 11.00 Uhr in Langenwetzendorf 
Termin wird noch vereinbart 
 

Wanderung: 
Samstag, 25.09. ab 14:00 Uhr in Triebes 
 

Senioren: 
Mittwoch, 15.09. und 13.10., 14:30 Uhr in Langenwetzendorf 
 

Bibelabend: 
Mittwoch 15.09., 22.09., 29.09., 19:00 Uhr in Langenwetzend. 
 

Online- Bibelabende: 
Termine werden noch vereinbart/Info über Pastor Hendrik Walz 
 

Alle Termine sind in Abhängigkeit zu den jeweils aktuellen 
Verhaltensweisen und Verordnungen während der Covid 19-
Pandemie als unter Vorbehalt zu betrachten - Änderungen 
werden zeitnah bekannt gegeben!! 
 

   Kontakt: Pastor Alexander Hendrik Walz 
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf/Ortsteil Waltersdorf 
Am Mühlberg 18 / Telefon: 036623/ 20724 

 
 

 

Stadt Hohenleuben 
 

 

Sprech- und Öffnungszeiten 
 

im Rathaus Hohenleuben, 
Markt 5a, 07958 Hohenleuben 

 

nach Terminvereinbarung. 
 

Hinweis: 
Bei Pass- und Meldeangelegenheiten im Bürgerbüro Hohen-
leuben bitten wir Sie, vorher einen Termin zu vereinbaren unter 
der Tel.-Nr.: 036622 - 766 14. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 

* * * 
Sprechzeiten der ehrenamtlichen Bürgermeisterin Stefanie 
Soch können individuell, nach vorheriger Terminabsprache, 
vereinbart werden. Nutzen Sie folgende Kontaktmöglichkeiten: 
 

  - Bürgerbüro Frau Friedrich: 
buergeramt@stadt-hohenleuben.de 

 

  - Bürgermeisterin Stefanie Soch: 
buergermeister@stadt-hohenleuben.de 

 

  - Tel.: 036622 / 766 - 29 oder – 14 
Fax: 036622 / 76624 

http://www.kirchspiel-tschirma.de/
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Öffnungszeiten Bürgerbüro 
 

Dienstags:  09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 
 

Donnerstags: 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr 
 

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek 
 

in Hohenleuben, Gartenstraße 3 
 

jeden Mittwoch von 14:00 - 17:30 Uhr (oder nach Absprache) 
Frau Brigitte Rau 

 

Mobile Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit 
 

Ansprechpartner:  Stephanie Schrader 
 

Standortbüro:   Jugendclub Hohenleuben G3, 
 Gartenstraße 3, 07958 Hohenleuben 

 

Mobil:      0162/4499925 
 

Mail:     stephanie-schrader@t-online.de 
 

Sprechzeiten:   bei Bedarf, nach vorheriger Vereinbarung 
 

Anmeldungen von Führungen 
 

Stadt Hohenleuben und Reichenfels: 
 

Frau Karin Eisner Tel.: 036622 - 78498 
 

Kirche Hohenleuben: über Pfarramt Tel.: 036622 - 83583 
 

Informationen zur Nutzung und Vermietung 
des unteren Burghofes in Reichenfels 

 

Ansprechpartner für die Terminkoordinierung und Nutzungs-
verträge des Burghofes Reichenfels für private Festlichkeiten  
und Vereinsfeiern ist Frau Christine Friedrich. 
 

Veranstaltungen sind mindestens 10 Tage vorher anzumelden: 
bei der Stadt Hohenleuben, Frau Friedrich zu den Öffnungszei-
ten des Bürgerbüros, 
 

per E-Mail: buergeramt@stadt-hohenleuben.de oder 
telefonisch unter der Nummer 036622 - 7 66 29. 

 
 

Jagdgenossenschaft Hohenleuben/Brückla 
 

Bekanntmachung 
 

Zu der nichtöffentlichen Mitgliederversammlung der Jagdge-
nossenschaft Hohenleuben / Brückla für das Jagdjahr 2019/20 
 

am Donnerstag, den 23.09.2021 um 19:30 Uhr 
in der Gaststätte „Lindenhof“ zu Hohenleuben 

 

ergeht hiermit an alle Eigentümer von Grundflächen, die zum 
Gemeinschaftsjagdbezirk gehören und auf denen Jagd ausge-
übt werden darf, die recht herzliche Einladung. 
 

Tagesordnung 
 

1. Bericht des Jagdvorstandes 
 

2. Bericht des Kassenführers 
 

3. Bericht der Kassenprüfung 
 

4. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers 
 

5. Beschlüsse über die Verwendung des Reinertrages 
 

9. Allgemeines 
 

Anmerkung: 
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, 
durch einen volljährigen Verwanden in gerader Linie, durch eine in 
seinem Dienst ständig beschäftigte, volljährige Person oder durch einen 

volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft angehörenden Jagdgenos-
sen vertreten lassen. Für die Erteilung der Vollmacht an einen Jagdge-
nossen ist die Schriftform erforderlich. Da eine Erbengemeinschaft sich 
nur durch eine Stimme und entsprechender Fläche vertreten lassen 
kann, hat der Vertreter einer Erbengemeinschaft eine schriftliche Voll-
macht aller Erben der Gemeinschaft vorzulegen. Für juristische Perso-
nen handeln ihre verfassungsmäßig berufenen Organe. Die Versamm-
lung findet zu den zum Termin gültigen Corona-Regeln statt. 
 

Der Jagdvorstand 
 
 

Bekanntmachung 
 

Zu der nichtöffentlichen Mitgliederversammlung der Jagdge-
nossenschaft Hohenleuben / Brückla für das Jagdjahr 2019/20 
 

am Donnerstag, den 23.09.2021 um 19:30 Uhr 
in der Gaststätte „Lindenhof“ zu Hohenleuben 

 

ergeht hiermit an alle Eigentümer von Grundflächen, die zum 
Gemeinschaftsjagdbezirk gehören und auf denen Jagd ausge-
übt werden darf, die recht herzliche Einladung. 

Tagesordnung und zu fassende Beschlüsse: 
 

  1. Bericht des Jagdvorstandes 
 

  2. Bericht des Kassenführers 
 

  3. Bericht der Kassenprüfung 
 

  4. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers 
 

  5. Beschluss zur Bildung von Rücklagen 
 

  6. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages 
 

  7. Wahl der Wahlkommission 
 

  8. Wahl des Jagdvorstehers und des Stellvertreters 
 

  9. Wahl der Beisitzer, des Schriftführers und des 
Kassenführers 

 

10. Wahl der zwei Rechnungsprüfer 
 

Anmerkung: 
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, 
durch einen volljährigen Verwanden in gerader Linie, durch eine in 
seinem Dienst ständig beschäftigte, volljährige Person oder durch 
einen volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft angehörenden 
Jagdgenossen vertreten lassen. Für die Erteilung der Vollmacht an 
einen Jagdgenossen ist die Schriftform erforderlich. Da eine Erbenge-
meinschaft sich nur durch eine Stimme und entsprechender Fläche 
vertreten lassen kann, hat der Vertreter einer Erbengemeinschaft eine 
schriftliche Vollmacht aller Erben der Gemeinschaft vorzulegen. Für 
juristische Personen handeln ihre verfassungsmäßig berufenen Orga-
ne. Die Versammlung findet zu den zum Termin gültigen Corona-
Regeln statt. 
 

Der Jagdvorstand der Stadt Hohenleuben 
 
 

 
 

Museum Reichenfels 
 

 

 

Neues aus dem Museum 
Reichenfels - Hohenleuben 

 

Tel. 036622-7102 
info@museum-reichenfels.de 
www.museum-reichenfels.de 

 

Neue Sonderausstellung ab 14. September 2021 
 

        INSPIRATIONEN 
 

Eine Inspiration ist ein 
kreativer Einfall, eine Idee 
oder ein Anstoß, der eine 
geistige oder künstlerische 
Tätigkeit bewirkt. Wir haben 
Menschen mit 
INSPIRATIONEN gefunden, 
deren Werke wir ausstellen 
werden. 
 

Unter anderem die Bilder 
von Carolin Uhlig, die in 
Hohenleuben aufgewachsen 
ist, heute in Dresden lebt 
und sich von Alltäglichem inspirieren lässt. Sie fotografiert, 
bearbeitet, verändert und verfälscht - und erhält erstaunliche 
Ansichten, die alles andere als alltäglich sind. 
 

Die regionale Sagenwelt hat Oliver Bartsch aus Mehla zu 
seinen teils großformatigen Ölgemälden inspiriert, die mal 
dunkel und mystisch, mal prall voll Farbe und Lebenslust sind. 
(Seine Bilder wurden im letzten Herbst schon einmal kurz im 
Museum gezeigt. Aufgrund des Lockdowns musste die 
Ausstellung jedoch abgebrochen werden.) 
 

Wie verschieden Inspirationen sein können zeigen auch die 
Werke, die wir aus der JVA Hohenleuben ausstellen. Zum 
ersten Mal wird es dabei eine Zusammenarbeit der beiden 
Einrichtungen geben. 
 

Lassen Sie sich also überraschen - und vielleicht auch 
inspirieren - von den Werken unserer Hobbykünstler. Die 
Sonderausstellung ist ab Dienstag, den 14. September 2021 
bis einschließlich Donnerstag, den 14. Oktober 2021 zu sehen. 
 

Öffnungszeiten: 
 

Dienstag bis Donnerstag  10:00 bis 16:00 Uhr 
 

Samstag/Sonntag/Feiertag 13:00 bis 17:00 Uhr 
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Gemeinde Kühdorf 
 

 

Sprechzeiten 
 

der ehrenamtlichen Bürgermeisterin Frau Angelika Kühn-von 
Hintzenstern nach Vereinbarung, Tel.: 036625 / 20351 

 

oder der stellvertretenden Bürgermeister Herrn André Schröter. 

 
 

 

Gemeinde Langenwetzendorf 
 

 

Die Geschichte der Sportbewegung 
in Langenwetzendorf 

 

Im Jahr 2022 begeht der „TSV 
1872 Langenwetzendorf e.V.“ 
das 150-jährige Gründungsju-
biläum des ersten Turnvereins 
in Langenwetzendorf. Dies soll 
Anlass sein, die Geschichte 
der Langenwetzendorfer 
Sportlerbewegung jeden Mo-
nat in einem kleinen Beitrag 
hier vorzustellen. 
 

Am 26. Oktober 1872 wurde 
der erste „Turnverein“ in Lan-
genwetzendorf durch den Lehrer Keßler und einige sportbe-
geisterte junge Männer gegründet. Das Training fand damals 
witterungsabhängig ausschließlich auf Wiesen statt, da es 
weder einen Turnplatz noch eine Turnhalle im Ort gab. Im 
Jahre 1875 schaffte man sich eine Vereinsfahne an. 
 

 
 

I. Riege des Turnvereins Langenwetzendorf, Oktober 1890 
 

 
 

Vorturner des Turnvereins, September 1898 
 

Wegen Meinungsverschiedenheiten kam es bereits nach 20 
Jahren zur Teilung des Vereins. In den folgenden Jahren grün-
deten sich in der sportbegeisterten Langenwetzendorfer Bevöl-
kerung zwei weitere Turnvereine und ein Radfahrverein (ge-
gründet um 1900). 

 
 

Spielmannszug der Turnerschaft mit ihrem Logo „Frisch-Fromm-
Fröhlich-Frei“ (4 „F“ auf der Trommel erkennbar) 
 

 
 

Mitglieder des Radfahrvereins um 1910  
 

Am 10. Juni 1893 wurde die zweite Turngemeinschaft - die 
„Turnerschaft Langenwetzendorf e.V.“ ins Leben gerufen. Zu 
ihren Mitgliedern zählten auch 23 ehemalige Mitglieder des 
ersten Turnvereins. Als dritte Turngemeinschaft gründete sich 
1911 der „Arbeitersportverein Vorwärts“. Sportgeist und Diszip-
lin gehörten zu den Tugenden ihrer Mitglieder und ihr Gemein-
schaftsgefühl ließ sie sportliche Erfolge einfahren. 
 

Mit viel Eigeninitiative und in einem gewaltigen Kraftakt schu-
fen sich alle 3 Vereine - der „Turnverein“, die „Turnerschaft“ 
und der „Arbeitersportverein“ - einen eigenen Sportplatz und 
eine Turnhalle bzw. ein Vereinshaus für ihr Training und als 
Treffpunkt. Sie sind noch heute in unserem Dorf zu finden, 
auch wenn einige mittlerweile ganz anders genutzt werden. 
 

Jeannette Petzel (im Auftrag des „TSV 1872 Langenwetzendorf e.V.“) 
 

Fortsetzung folgt 
 

* * * 
Die Festwoche zum 150-jährigen Gründungsjubiläum ist für die 
Zeit vom 17. bis 26.06.2022 geplant. Sie werden hier monat-
lich weitere Informationen erhalten. Oder informieren Sie sich 
im Internet unter: 
 

www.tsv1872-lawedo.de 
 

www.facebook.com/tsv1872langenwetzendorf 
 

www.instagram.com/tsv1872langenwetzendorf 
 
 

Straßenfest im Wolfen 
 

Am 14.08. fand im Wolfen das 2. Nachbarschaftsfest statt. Bei 
bestem Sommerwetter (Glück gehabt!) war für das leibliche 
Wohl in gemütlicher Atmosphäre gesorgt. 
 

Ich bedanke mich bei den Organisatoren Thomas Schürer und 
Jens Erhardt und allen, die ebenfalls einen Beitrag für diesen 
gelungenen Abend geleistet haben. 
 

Vielleicht kommen ja nächstes Jahr noch ein paar mehr Leute. 
Denn allen Nachbarn, die noch nicht dabei waren, kann ich nur 
sagen: Kommt doch mal vorbei! Querbeet haben sich alle 
Generationen prima unterhalten! 
 

Katja Krahnert 
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Die Feuerwehr Langenwetzendorf 
informiert! 

 

Im Monate August mussten die Kameraden zu zwei Einsätzen 
ausrücken. In Beiden Fällen handelte es sich um eingelaufene 
Brandmeldeanlagen. Am 04.08.2021 löste eine BMA in einem 
Betrieb in Naitschau aus. Der Grund hierfür war ein defekter 
Kompressor. Weiteres Handeln bestand für die Feuerwehrleute 
nicht, die Brandmeldeanlage wurde zurückgesetzt. Ein weiterer 
Einsatz war die ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Be-
trieb in Langenwetzendorf. Hierbei handelte es sich um einen 
Fehlalarm und die Rettungskräfte konnten den Einsatz nach 
Eintreffen des Betreibers abbrechen. 
 

Aufgrund der ausgefallen Übungsdienste während der Hoch-
phase der Coronapandemie verzichten wir in diesem Jahr auf 
die Sommerpause und setzten die Ausbildungen auch wäh-
rend der Sommerferien fort.  
 

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Wochenendschulung 
und die Jahreshauptversammlung aller Wehren der Gemeinde. 
 

Zur Erinnerung: 
 

Jahreshauptversammlung aller Feuerwehren in der Gemein-
de Langenwetzendorf am 10.09.2021 um 19:00 Uhr im Kultur-
haus Langenwetzendorf. 
 

Wochenendschulung aller Feuerwehren in der Gemeinde 
Langenwetzendorf am 11.09.2021 in Langenwetzendorf. Treff-
punkt 07:30 Uhr Gerätehaus Langenwetzendorf. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit auf 
www.ffw-langenwetzendorf.de 

und in der nächsten Ausgabe des Amtsblattes. 
 
 

 

Vermietung unserer Gasträume 
für private Familienfeiern! 

Pension „Zum alten Brunnen“ Langenwetzendorf. 

Anfragen unter Tel.: 036625/20812 oder 

www.zum-alten-brunnen.de 
 

 
 

 

Ortsteil Lunzig 
 

 

Heimatverein Lunzig 
 

Der Heimatverein Lunzig lädt alle Interessenten zur traditionel-
len Herbstwanderung ein. 
 

Termin:  Sonnabend, 09. Oktober 2021  
Treffpunkt: 9:00 Uhr am „Schloss“ in Lunzig 

 

Wir beabsichtigen, wenn es die Coronasituation zulässt, mit 
eigenen PKW nach Ziegenrück zu fahren, im Saaletal zu wan-
dern und das Wasserkraftmuseum in der Fernmühle zu besich-
tigen. Ein gemeinsames Mittagessen ist ebenfalls geplant. 
 

Fahrgemeinschaften werden nach Absprache gebildet. Inte-
ressenten melden sich bitte bis zum 30. September bei Herrn 
Jürgen Öettler, Tel.: 0170 7635427. 
 

Wir würden uns über eine rege Beteiligung freuen. 
 

* * * 
Außerdem möchten wir darüber informieren, dass, wiederum 
abhängig von den staatlichen Vorgaben, für den 02. Oktober 
unser Herbstfest mit Fackelumzug und Herbstfeuer geplant ist. 
 

* * * 
Leider mussten wir mit Wut und Empörung zur Kenntnis neh-
men, dass eine von den Mitgliedern des Heimatvereins errich-
tete, überdachte Sitzgelegenheit oberhalb der Talsperre zum 
wiederholten Male durch hirnlose Vandalen zerstört wurde. 
Eine nochmalige Reparatur durch den Bauhof der Gemeinde 
wäre nur unter großem Aufwand möglich. 
 

Es ist traurig, dass es Menschen gibt, die zu solchen Untaten 
fähig sind. Wir bitten in diesem Zusammenhang alle Bürger um 
ihren Beitrag zur Erhaltung der geschaffenen Wanderinfrastruk-

tur. Melden Sie entsprechende Sachverhalte und Wahrneh-
mungen bei den zuständigen Stellen (Gemeindeamt, Polizei). 
 

 
 

 
 

* * * 
Auf Initiative des Heimatvereins Lunzig wurde auf dem Lunzig 
Berg durch den Bauhof der Gemeinde Langenwetzendorf eine 
neue Sitzgelegenheit und eine Infotafel zur Historie der Flug-
wache errichtet. Bei schönem Wetter ist ein herrlicher Rund-
umblick unserer Gegend zu genießen.  
 

Jürgen Oettler  
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Ortsteil Naitschau 
 

 

Einladung 
der Jagdgenossenschaft Naitschau 

 

Zu der nichtöffentlichen Versammlung der Mitglieder der Jagd-
genossenschaft Naitschau 
 

am Freitag, dem 01. Oktober 2021, um 18:00 Uhr 
auf das Gelände der Feuerwehr Naitschau 

 

ergeht an alle Eigentümer von Grundflächen, die zum Gemein-
schaftsjagdbezirk Naitschau gehören und auf denen Jagd 
ausgeübt werden darf, eine recht herzliche Einladung 
 

Tagesordnung und zu fassende Beschlüsse: 
 

1. Bericht des Vorstandes einschließlich Finanzbericht 
2. Bericht der Kassenprüfung 
3. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers 
4. Wahl der Wahlkommission 
5. Wahl des Jagdvorstehers und des Stellvertreters 
6. Wahl der Beisitzer, des Schriftführers und des Kassenführers 
7. Wahl der Rechnungsprüfer 
 

Wir bitten um Teilnahme möglichst vieler Mitglieder der Jagd-
genossenschaft! Im Anschluss an die Versammlung ca. 
19:00 Uhr wird aufgrund der momentanen Situation (Corona- 
Pandemie) anstatt des Jagdessens ein Imbiss gereicht. 
 

Bitte beachten Sie an diesem Tag die aktuellen Corona-
schutzmaßnahmen. 
 

Matthias Frantz 
Jagdvorstand 
 

 
 

Ortsteil Wildetaube 
 

 
 

Sprechzeiten des Ortsteilbürgermeisters 
 

Herrn Thomas Löffler: 
 

Nach Vereinbarung über Mobil: 0157 72 909 791 
 

 

Sondermüllabfuhr in Wildetaube 
 

am Donnerstag, den 07.10.2021 
von 12:30 - 14:30 Uhr auf dem Bäckervorplatz 

 

Herzliche Einladung zum 
Kinder- und Sportfest in Wildetaube 

 

Da unser alljährliches Kinderfest auch dieses Jahr in der Zeit um 

den 1. Juni herum ausfallen musste, wollen wir es, so wie im 
vergangenen Jahr, anlässlich dem Weltkindertag nachholen. 
Eine Besonderheit in diesem Jahr wird sein, dass es zusam-
men mit dem Sportfest des SV Wildetaube durchgeführt wird. 
 

Deshalb laden wir dieses Mal nicht nur die jüngsten Einwohner 
unseres Ortsteils, natürlich in Begleitung ihrer Eltern, sondern 
auch alle sportbegeisterten Bürger 
 

am 20. September 2021 von 14:00 bis 18:00 Uhr 
 

zum Kinder- und Sportfest auf dem Sportplatz Wildetaube, 
Tschirmaer Straße 13 ein. Neben der immer sehr beliebten 
Losbude, dem Basteln mit den Erzieherinnen unserer Kinder-
tagesstätte „Die wilden Tauben“, den Wasserspritzspielen mit 
der Freiwilligen Feuerwehr und der Hüpfburg warten in diesem 
Jahr viele weitere Sport- und Spielattraktionen des Sportver-
eins wie Sackhüpfen, Eierlauf, Frisbee, Torwandschießen, ein 
Schubkarrenparcour und der Gummistiefel- bzw. Heusack-
weitwurf auf Euch. Ebenso wird auch für das leibliche Wohl mit 
Kaffee und Kuchen sowie Leckereien vom Grill und Getränken 
gesorgt sein. 
 

Selbstverständlich werden wir auch in diesem Jahr gegenseitig 
achtsam sein müssen und die vorgegebenen Hygieneregeln 
einhalten aber wir wollen uns die gute Laune damit nicht ver-
derben lassen. Wir freuen uns auf ein fröhliches Fest mit Euch! 
 

Der Ortsteilrat Wildetaube und der Sportverein Wildetaube e.V. 

 

Kindergartennachrichten 
 

 

Neues von den Leubazwergen 
 

In der Woche vom 02.08.2021 bis 06.08.2021 stand bei uns 
alles unter dem Motto „Schulanfänger“ und gemeinsam gestal-
teten wir eine tolle Abschlusswoche. 
 

Am Montag bekamen die Vorschüler Besuch von Heike 
Gambke. Sie ist vom SABAKI-Kinderschutz Gera und führte 
mit den Kindern eine Verhaltensschulung im Umgang mit 
fremden Menschen durch. Dabei lernten die Kinder die sieben 
Punkte des Sabaki Verhaltensmusters: bewahre Ruhe, nimm 
Abstand, lass das Quatschen, erwecke Aufmerksamkeit, hole 
Hilfe, ohne kämpfen wehren und gehe Petzen. Alle Kinder 
hatten großen Spaß dabei das Verhalten im Umgang mit 
Fremden mit Frau Gambke zu üben. An dieser Stelle möchten 
wir uns gerne für die Finanzierung dieser Veranstaltung beim 
LIKS-Verein bedanken, ebenso geht ein Dank an das Team 
vom Sabaki-Kinderschutz Gera. 
 

Am Dienstag hieß es „Backe, Backe eine Zuckertüte“. Dafür 
wurden Mehl, Zucker, Öl, Eier, Backpulver, Vanillezucker und 
Wasser zu einem Teig verrührt und gebacken. Nachdem der 
Teig fertig und ein wenig abgekühlt war, haben wir gemeinsam 
eine Zuckertüte ausgeschnitten und mit vielen bunten Streu-
seln dekoriert. Zur Vesper ließen wir uns den Kuchen dann 
richtig gut schmecken. 
 

 
 

Am Mittwoch stellten sich die Schulanfänger der Herausforde-
rungen des Bummisportfestes, welches dieses Jahr in der Kita 
stattfinden musste. Alle Kinder zeigten großen sportlichen 
Ehrgeiz und absolvierten alle Übungen die uns Bummi im 
Video zeigte. Am Ende gab es für jedes Kind eine Urkunde und 
eine Bummimedaille. 
 

Am Donnerstag konnten die Kinder ihr größtes Spielzeug, 
welches sie gemeinsam mit Ihren Eltern in den Kindergarten 
tragen konnten, mitbringen. Dann spielten die Kinder den gan-
zen Vormittag mit der großen Polizeistation, dem Puppenwa-
gen und natürlich den riesengroßen Kuscheltieren. 
 

Am Freitag war es dann endlich so weit und wir konnten das 
lang ersehnte Zuckertütenfest endlich feiern. Am Vormittag des 
06.08.2021 wurde in unserem Garten die Hüpfburg des LIKS 
Vereins aufgebaut und alle Kinder schauten dabei neugierig 
am Fenster zu. Natürlich durften alle Kinder nach dem Aufbau 
nach Lust und Laune darauf herumspringen. 
 

Am Nachmittag haben wir dann gemeinsam mit den Schulan-
fängern und ihren Eltern unser Zuckertütenfest gefeiert. Josy 
unsere FSJ´lerin hatte mit den Kindern einen Tanz als Überra-
schung für alle einstudiert. Mit viel Freude und Begeisterung 
tanzten die Kinder durch den Garten und es gab einen großen 
Applaus für die tolle Darbietung. Im Anschluss daran machten 
wir uns auf den Weg zum Sportplatz, denn nach der Erfüllung 
verschiedener sportlicher Übungen gemeinsam mit den Eltern, 
sollte es eine Piratenschatzkarte geben. Nachdem die Kinder 
alle Stempel auf ihrer Laufkarte gesammelt hatten gab es 
tatsächlich eine Schatzkarte, darauf war der Weg zum Schatz 
eingezeichnet und wir mussten wieder zurück zum Kindergar-
ten laufen. Im Garten hatte der Pirat für jedes Kind eine 
Schatzkiste mit vielen Überraschungen versteckt. 
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Aber auch die Eltern hatten sich überlegt, dass alle Erzieherin-
nen gemeinsam mit den Schulanfängern auf Schatzsuche 
gehen müssen, um eine Überraschung zu finden. So folgten 
wir den Hinweisen und kamen schließlich im Garten von Elenor 
an. Dort stand das Abschiedsgeschenk der Schulanfänger - 
eine bunt gestaltete Palette mit einer Blume von jedem Kind. 
Nachdem wir das Abschiedsgeschenk in den Kindergarten 
getragen hatten, waren die Kinder sehr aufgeregt, denn alle 
Schulanfänger wollten noch eine Zuckertüte bekommen. Be-
reits am Morgen hatten sie festgestellt, das keine einzige Zu-
ckertüte mehr an unserm Zuckertütenbaum hing. Wo die bloß 
hin waren? Ein kleines Rätselraten begann. Aber am Abend 
hatten Katrin, Ilona und Dunja bunte Zettel in der Hand, ein 
Abschiedsbrief für jedes Kind, mit dem alle Schulanfänger ihre 
Zuckertüten bekamen. Nachdem alle Kinder noch einmal auf 
die Hüpfburg durften, gingen alle müde und glücklich nach 
einem schönen Tag nach Hause. 
 

Ein großer Dank an dieser Stelle an Stefanie Soch, Christin 
Drechsler und die Helfer vom LIKS Verein für die Hüpfburg. 
 

DANKESCHÖN an alle Schulanfänger und ihre Eltern für das 
tolle Geschenk und das schöne Abschiedsfest. 
 

Unsere Schulanfänger dieses Jahr sind: Penelope Jäkel, Janet 
Marx, Max Safar, Elenor Colmar, Miguel Kille, Cleo Melzer, 
Johanna Rodert, Henrik Schilke und Sophia Geyer. 
 

Wir wünschen allen einen guten Start in die Schule und alles 
Gute für ihre Zukunft. 
 

 
 

Einladung zur Krabbelgruppe 
 

 

An alle werdenden und frischgebackenen Eltern! 
Wir laden ein zur Krabbelgruppe! 

 

WO ?  in den Räumen unserer Kita 
 

WANN ? nach telefonischer Absprache 
 

WER ?  Interessierte Eltern mit Kindern 
    unter einem Jahr 
 

KONTAKT: Tel. 036622/7068 
 

 

Bis bald, eure kleinen und großen „Leubazwerge“ 
der DRK Kindertageseinrichtung in Hohenleuben. 

Bummisportfest in der 
Kita „Die wilden Tauben“ 

 

Am Mittwoch, dem 14.07.2021 fand bei uns in der Kita das 
Bummisportfest statt. Dieses Jahr war ein bisschen anders als 
sonst, denn die Schulanfänger traten nicht gegen die anderen 
Kindergärten aus der Umgebung an. Stattdessen machte die 
gesamte Kita gemeinsam Sport, in Form von vielen kleinen 
Wettbewerben und Stationen. Die Erzieherinnen bauten auf 
dem Sportplatz in Wildetaube einen Stationsbetrieb auf. Dieser 
sollte natürlich von den Kindern in Sportsachen absolviert 
werden. Da am Mittwoch das Wetter nicht so schön war wie 
erhofft, schlüpften die Kinder der Regenbogen- und Löwen-
gruppe nicht in ihre Turnschuhe, sondern in ihre Gummistiefel. 
Nun war das Sportoutfit komplett und schon konnte es mit 
einer kleinen Erwärmung losgehen. An den verschiedenen 
Stationen mussten die Kinder unter anderem werfen, auf ei-
nem Bein und auf zwei Beinen hüpfen, Slalom laufen, balan-
cieren und Hindernisse überwinden. Mit viel Freude und 
Kampfgeist absolvierten alle Kinder die Übungen. Der krönen-
de Abschluss des Bummisportfestes war das Tauziehen. Hier-
bei wurden alle Kinder und Erzieherinnen der Gruppen aufge-
teilt und zogen mit vereinten Kräften die andere Mannschaft 
über die Linie. Nach dem Tauziehen fand eine Siegerehrung 
statt, bei der alle Kinder eine Bummimedaille, für ihre großarti-
gen sportlichen Leistungen erhielten.  
 

 
 

 
 

Die Grünschnäbel veranstalteten am selben Tag ebenfalls ein 
kleines Bummisportfest innerhalb ihrer Gruppe. Zur Erwär-
mung wurde zu verschieden Bewegungsliedern getanzt. Sie 
hatten ähnliche Aufgaben wie die Kinder der Löwen- und Re-
genbogengruppe, jedoch waren diese auf den Entwicklungs-
stand der Kinder angepasst. Mit viel Geschick balancierten Sie 
über ein Seil, welches am Boden lag, krochen durch einen 
Kriechtunnel, hüpften von einem Reifen in den nächsten und 
übten das Werfen. Selbstverständlich erhielten auch die Grün-
schnäbel für ihre tolle Leistung eine Bummimedaille.  
 

Wir Erzieherinnen freuen uns sehr über dieses gelungen 
Bummisportfest und sind unglaublich stolz auf die erbrachte 
Leistung von jedem einzelnen Kind. Ihr wart einfach super! 
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Kindertagesstätte 
„Wirbelwind“ Lunzig 

 

Lunzig 29, 
07957 Langenwetzendorf 

 

Kontakt: 
Tel.: 036625/20415 

eMail: kita@lunzig.de  
 

Am 16.07.2021 feierten wir in unserer 
Kita „Wirbelwind“ das traditionelle 
Zuckertütenfest. Wir begaben uns am 
Vormittag auf die Suche nach dem 
Zuckertütenbaum, den wir natürlich 
auch fanden. Unsere 6 Schulanfän-
ger ernteten voller Freude und Stolz 
ihre Zuckertüten. 
 

Am Nachmittag feierten wir mit allen 
Familien der Schulanfänger in unse-
rem Garten ein tolles Abschlussfest. 
Wir haben  die Kindergartenzeit noch 
einmal Revue passieren lassen und 
uns bei allen Familien und dem Kita-
Team herzlich bedankt. Unsere 
Schulanfänger und ihre Eltern haben 
uns an diesem Tag mit einem  Bol-
lerwagen, von allen Schulanfängern wundervoll bemalt, Sträu-
chern für den wilden Garten, einem Abschiedsfoto und wert-
schätzenden Dankesworten eine sehr gelungene Überra-
schung bereitet. Wir sagen  vielen Dank an euch alle. Es ist 
eine schöne Zeit gewesen. Gemeinsam mit Markus haben 
unsere Schulanfänger ein sehr berührendes Abschiedslied 
über die Kindergartenzeit gesungen. Vielen Dank an dieser 
Stelle auch nochmal an Markus Höppner für die Begleitung 
unseres Wirbelwindchores in all den Jahren. Der „Wirbelwind-
chor“ war etwas ganz Besonderes für uns. 
 

Danach fand die Uraufführung unseres selbst geschriebenen 
Theaterstücks „Das Einhorn 
hat Geburtstag“ statt. In 
den vergangenen Wochen 
war dazu das Drehbuch mit 
der Geschichte und vielen 
Zeichnungen der Kinder (in 
der Projektarbeit) entstan-
den. Am Anfang hatte sich 
jedes Kind seine eigene 
Rolle ausgewählt. So hat-
ten wir in diesem Jahr zwei 
Einhörner, einen Polizisten, 
einen Kater Purzel, eine 
Elfe, einen Teufel, Ge-
spenster und einen Prin-
zen…  Natürlich wurde 
auch passende Musik ge-
meinsam mit den Kindern 
ausgesucht. Geprobt wurde über mehrere  Wochen. Zum Zu-
ckertütenfest war dann die Uraufführung. Die Kinder haben 
ihre Geschichte wundervoll gespielt und sie waren am Ende 
mächtig stolz auf sich selbst.  
 

 

Wir haben dann alle miteinander einen sehr schönen Abend 
verbracht. Die Schulanfänger zeigten später noch bei der 
Nachtwanderung durch unsere Lunziger Spielwälder viel Mut. 
 

 
 

Für unsere sechs Schulanfänger hat nun am 04.09.2021 ein 
neuer Lebensabschnitt begonnen und wir wünschen  Elise, 
Julius, Justus, Marlene, Penélope und Yasmin eine spannende 
und glückliche Schulzeit.  
 

Das Team und die Kinder der Kindertagesstätte „Wirbelwind“. 
 

B. Drechsler 
(Leiterin der Kindertagesstätte) 
 
 

Zwergenlandnachrichten 
 

Lang ist es her, aber nicht vergessen 
 

Drei Männer räuchern Fisch und 
spenden den Erlös der Kita 
Zwergenland in Langenwetzen-
dorf. Norman Bley, Marco Lisch-
ka und Stephan Seidel, vielen 
lieben Dank. 320 € konnten wir 
für unsere Kinder verbrauchen 
und wir haben es getan. Für alle 
Altersgruppen konnten wir etwas 
bestellen. Es wurden zwei 
Matschtische, die immer im 
Betrieb sind und 2 neue Fußball-
tore gekauft. Solltet Ihr mal über 
den Zaun schauen, dann könnt 
Ihr uns matschen sehen. 
 

Liebe Grüße und vielen Dank, 
sagen Groß und Klein aus dem Zwergenland. 

 
Unser Zuckertütenfest 

 

Wir waren alle total aufgeregt. Was wird uns wohl an diesem 
Tag erwarten? Schließlich sollte es für uns ein ganz besonde-
rer Tag werden. Schon vor dem Frühstück gab es eine Überra-
schung. Wir erhielten T- Shirts, worauf geschrieben stand „So 
sieht ein Schulkind aus“. Ganz stolz haben wir diese schönen 
Shirts sofort angezogen. 
 

 

mailto:kita@lunzig.de
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Gut gestärkt und mit Regenbekleidung ausgerüstet, fuhren wir 
dann in die Neuärgerniß. Dort wartete Doreen Safar auf uns, 
und wir gingen gemeinsam auf Wichtelschatzsuche. Sie er-
zählte uns viel von den Tieren, die im Wald leben und von den 
Pflanzen, die dort wachsen. Sogar richtige Geweihe und das 
Fell von einem Fuchs und von einem Frischling hatte sie im 
Gepäck. 
 

 
 

Wir mussten viele Aufgeben lösen, was uns gemeinsam richtig 
gut gelang. Am Ende der Schatzsuche warteten die Zuckertü-
ten auf uns. 
 

 
 

Nach dem Mittagessen am Teich kam doch tatsächlich die Feu-
erwehr, um uns abzuholen. Am Feuerwehrhaus konnten wir 
uns das Feuerwehrauto noch einmal genauer anschauen. Der 
Feuerwehrmann zeigte und erklärte uns die ganze Technik. 
 

 

Den Nachmittag verbrachten wir bei Sport und Spiel in der 
Turnhalle. Dann wurde es aber höchste Zeit, um in den Kin-
dergarten zurückzukehren. Dort warteten unsere Eltern mit 
einigen Überraschungen auf uns, um gemeinsam einen schö-
nen und aufregenden Tag ausklingen zu lassen. 
 

 
 

Dieses wunderschöne Vogelhaus wurde uns von den Eltern als 
Abschiedsgeschenk überreicht und auch gleich ein passender 
Platz in unserem Kräuterbeet gefunden.  
 

 
 

Ein ganz liebes Dankeschön bei allen Zuckertüteneltern mit 
ihren tollen Kindern.  
 

Unseren Schulanfängern wünschen wir einen guten Start in 
der Schule und viel Spaß und Freude beim Lernen.  
 

Bei allen fleißigen Helfern, die zum Gelingen eines wunder-
schönen Tages beigetragen haben, möchten wir uns noch 
einmal recht herzlich bedanken.  
 

Ihr KITA -Team aus dem Zwergenland. 
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Anzeigenschluss 
 

für die Oktober-Ausgabe 
 

ist am Freitag, 24.09.2021 
 

07950 Zeulenroda-Triebes    Geraer Straße 1 
 

Tel. 036622/79056    druckerei@schwolow.eu 
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Allgemeines 
 

 

Qualitätssiegel „Sehr gut“ 
für die digitalen Angebote 
der Sparkasse Gera-Greiz 

 

Der Sieger im Geraer Bankentest überzeugt unab-
hängige Tester auch in der digitalen Welt 

 

Die Sparkasse Gera-Greiz gehört zu den modernsten und 
zugleich besten Banken und Sparkassen in Deutschland. Das 
renommierte Deutsche Institut für Bankentests testierte in 
Zusammenarbeit mit WELT die besten Banken und Sparkas-
sen auf dem Gebiet des digitalen Bankings. Der unangekün-
digte Test fand vom 1. bis 30.  April statt. 
 

Seit dem 1. August 2021 trägt die Sparkasse Gera-Greiz das 
Qualitätssiegel „Digital Banking Sehr gut“. Dr. Hendrik Ziegen-
bein, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gera-Greiz, ist 
stolz auf das einzigartige Testat mit dem Qualitätssiegel und 
sagte: „Ich freue mich sehr über diese besondere Auszeich-
nung für unser Haus, die mir und all unseren Mitarbeitern und 
Partnern zeigt, dass wir in Sachen Digitalisierung im Sinne 
unserer Kunden richtig handeln. Zudem ist ein solcher Quali-
tätspreis von kompetenter und unabhängiger Stelle eine wich-
tige Bestätigung unserer Digitalstrategie, mit der wir die Spar-
kasse Gera-Greiz auch weiterhin vertrauensvoll und verlässlich 
in die Zukunft führen werden.“ Vorstandsmitglied Sören Albert 
erinnert daran, dass die Sparkasse Gera-Greiz bereits im Ok-
tober 2020 als Sieger aus dem Geraer Bankentest hervorge-
gangen ist. Und hebt hervor: „Beide Testergebnisse zeigen 
sehr anschaulich, dass unsere Sparkasse sowohl in der klassi-
schen persönlichen Kundenberatung als auch in der digitalen 
Beratung führend ist.“ 
 

Der Qualitätstest des modernsten Segments der Finanzinstitu-
te wurde wissenschaftlich verlässlich und objektiv bewertet. Er 
basiert auf einheitlichen und relevanten Bewertungskriterien in 
Bezug auf Website, App und Präsenz in sozialen Netzwerken. 
Pro Kreditinstitut werden bis zu 20 qualifizierte und neutrale 
Probanden eingesetzt, die anhand von mehr als 60 Einzelkrite-
rien, darunter Sicherheitstools, digitale Zahlsysteme, Banking 
Features, Such- und Fehlfunktionen, Design, Antwortverhalten, 
Kompatibilität des Browsers und Pflichtangaben das digitale 
Angebot testen. Die einzelnen Bewertungen werden anschlie-
ßend zu einer Gesamtnote zusammengefasst. Das Konzept 
entspricht den methodischen Anforderungen an Website-
Analyse und liefert belastbare Ergebnisse. 
 

Die Sparkasse Gera-Greiz freut sich, im „Digital Banking“-Test 
des Deutschen Instituts für Bankentests und WELT mit der 
Note „sehr gut“ abgeschnitten zu haben und lädt ihre aktuellen 
wie zukünftigen Kunden ein, sich immer wieder neu von der 
hohen Qualität ihrer Angebote zu überzeugen. 
 

 

 
 
 

 

Saisonende im Strandbad 
wegen Schlechtwetterperiode 

 

Die Stadtwerke Zeulenroda beenden die Strandbadsaison. 
Denn nach einem wechselhaften Sommer melden Wetterporta-
le nun: Der Sommer ist vorbei. 17 Wochen vor Weihnachten 
wird im Strandbad Zeulenroda jetzt beräumt, geputzt und ord-
nungsgemäß verwahrt, damit die Anlagen im nächsten Jahr 
wieder für die Besucher zur Verfügung stehen.  
 

Die Strandbadsaison in Zahlen: 
Das Strandbad Zeulenroda startete nach der Freigabe durch 
das Gesundheitsamt am 09. Juni 2021 in die Saison. Am 25. 
August war zuletzt geöffnet. Die Besucherzahlen in 2021 (ge-
samt: 7.674) waren dann auch geprägt von der Anzahl der 
Sonnentage im Monat: 
Juni 2021:  3.080 Besucher 
Juli 2021:   2.402 Besucher 
August 2021: 2.192 Besucher 
 

Der Besucherstärkste Tag war der 19.06. mit 586 Besuchern 
(31 Grad C), der schwächste der 01.08. mit 2 Besuchern (20 
Grad C). Die angereisten Urlauber haben den Eintritt meist 
unaufgefordert entrichtet und gaben ein positives Feedback für 
die Anlage. Badeunfälle gab es glücklicherweise nicht. Die 
Rettungsschwimmer mussten keinen Badegast aus dem Was-
ser retten. Lediglich die ein oder andere kleine Abschürfung 
war zu verarzten. 
 

Die Mitarbeiter der Stadtwerke arbeiten unterdessen schon 
fieberhaft an der Herrichtung der Anlagen im Waikiki. In der 
Schließzeit war der Pflanzenwuchs sehr intensiv und muss nun 
zurückgeschnitten werden. Das gesamte Bad wird wieder 
herausgeputzt, Reparaturen werden durchgeführt und ver-
schlissene Einrichtungen werden instandgesetzt. So war z. B. 
das Brückengeländer am Eingang so sehr beschädigt, dass 
Verletzungsgefahr bestand. Jetzt erstrahlt das leuchtende Gelb 
wieder und begrüßt die Besucher als heller Farbtupfer schon 
von weitem.  
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Greizer Arbeitslosenselbsthilfe e. V. 
 

Der Greizer Arbeitslosenselbsthilfeverein e. V. bietet 
Arbeitslosen Hilfe und Unterstützung beim Ausfüllen 

von Formularen und Prüfungen von Bescheiden. 
 

Termine nach telefonischer Absprache unter: 
0179 / 81 44 768, 

 

Mo - Fr.: 9.00 - 18.00 Uhr oder 
E-Mail: asv-greiz@gmx.de. 

 
 

Kinder- und Jugendarbeiter für den 
Sozialraum „Süd - Ost“ in Greiz und 

somit auch für Hohenleuben zuständig. 
 

Beratung und Hilfeleistung für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene im Alter von 10 - 27 Jahren. 

 

Erreichbar unter: 
 

Stephanie Hübschmann 
Mobile Jugendarbeit, Jugendverein Römer e.V. 
Tel.:  0162 4499925 
E-Mail:  Stephanie_huebschmann@t-online.de 
 

Linda Oswald 
Streetwork, Jugendverein Römer e.V. 
Tel.:  015731408229 
E-Mail:  Jugensozialarbeit.greiz@gmx.de 
 
 

 

Stellenangebote 
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